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Produktinformationsblatt

	� Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten Überblick 
über die Ihnen angebotene Versicherung geben. Diese Informationen sind jedoch 
nicht abschließend. Der vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus dem Antrag, 
dem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. Bitte 
lesen Sie daher die gesamten Vertragsbestimmungen sorgfältig.

1. 	 Welche Art der Versicherung bieten wir Ihnen an?
	� Die Produkte PRO VIST VISUM, PRO VISIT GRUPPE und PRO VISIT MULTIPASS 

sind Versicherungskombinationen aus rechtlich unabhängigen Versicherungs-
verträgen, die exklusiv über die Dr. Walter GmbH bzw. deren Vertriebspartner 
angeboten werden.

	� Wir bieten Versicherungsschutz für im Ausland (siehe hierzu Ziffer 2 dieses Blat-
tes) eintretende Versicherungsfälle mit den Bausteinen Auslandsreisekranken-, 
Reiseunfall- und Reisehaftpflichtversicherung. Grundlage sind die beigefügten, 
nachstehend genannten Allgemeinen und Besonderen Bedingungen:

	 –	� Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenversi-
cherung (AVB-AR-365 / 2008)

	 –	� Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversicherung 
(AHB-Reise)

		  -	� Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Reisehaftpflichtver-
sicherung für Privatpersonen

	 –	� Allgemeine Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008)

		  -	� Besondere Bedingungen zur Reiseunfallversicherung (BB-RUV 2008)

		  -	� Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invali-
ditätsstaffel (225 %)

2. 	� Welche Risiken sind versichert, welche sind nicht versichert?
	� Die Auslandsreisekrankenversicherung bietet Ihnen für den im Ausland 

eintretenden Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für unaufschiebbare 
erforderliche Heilbehandlung. Als Versicherungsfall gelten auch ein medizinisch 
notwendiger und ärztlich verordneter Krankenrücktransport sowie der Tod.

	� Die private Reiseunfallversicherung bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die 
der versicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen. Ein 
Unfall liegt vor, wenn Sie und / oder eine andere im Antrag genannte versicherte 
Person sich verletzen, weil Sie stolpern, ausrutschen, stürzen oder Ähnliches 
oder von anderen verletzt werden. Keine Unfälle dagegen sind Krankheiten und 
Abnutzungserscheinungen (z. B. Rückenleiden durch ständiges Sitzen, Schlagan-
fälle, Herzinfarkte).

	� Die Reisehaftpflichtversicherung versichert Sie gegen Schäden aus den Gefah-
ren des täglichen Lebens, für die Sie verantwortlich sind und anderen daher 
Ersatz leisten müssen. In diesem Zusammenhang regulieren wir nicht nur den 
Schaden, sondern prüfen auch, ob und in welcher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadensersatz besteht, wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab und 
bieten damit auch Rechtsschutz bei unberechtigten Haftungsansprüchen.

	� Die weiteren Einschränkungen des Versicherungsschutzes entnehmen Sie bitte 
den Ausführungen in Ziffer 4 dieses Produktinformationsblattes.

	 Wer ist mitversichert und wo gilt der Versicherungsschutz?

	� Versicherungsschutz besteht für alle im Versicherungsschein genannten Perso-
nen während ihres Aufenthaltes im jeweiligen Gastland.

Verbraucherinformationen zu den Produkten  
PRO VISIT VISUM, PRO VISIT GRUPPE und PRO VISIT MULTIPASS

	� Der Versicherungsschutz einer versicherten Person gilt innerhalb der verein-
barten Laufzeit weltweit. Für alle Personen, die in Deutschland ihren ständigen 
Wohnsitz haben, gilt als Ausland das Gebiet außerhalb Deutschlands. Bei aus-
ländischen Gästen gilt der Aufenthalt auch in den Ländern der EU, einschließlich 
Liechtenstein, Norwegen, Schweiz und Island als versichert, nicht jedoch das 
Heimatland bzw. das Land, in dem die versicherte Person ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365 / 2008), 
Ziffer 1 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaft-
pflichtversicherung (AHB-Reise) in Verbindung mit Ziffer 1 der Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Reisehaftpflichtversicherung 
für Privatpersonen und Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen zur Reiseun-
fallversicherung (BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 1 der Allgemeinen 
Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008).

3. 	� Wie hoch ist Ihr Beitrag, wann müssen Sie ihn bezahlen und was 
passiert, wenn Sie nicht oder verspätet zahlen?

	� Die Höhe des Versicherungsbeitrags richtet sich nach dem gewählten Tarif und 
der Versicherungslaufzeit. Bitte entnehmen Sie den Beitrag der nachfolgenden 
Tabelle.

TARIF Beitrag je Reisetag

Pro Visit 
VISUM

Gesamtbeitrag

Auslandsreisekrankenversicherung

Reisehaftpflichtversicherung *)**)

Reiseunfallversicherung *)**

1,20 €

1,00 €

0,14 €

0,06 €

TARIF Beitrag je Reisetag

Pro Visit 
GRUPPE

Gesamtbeitrag

Auslandsreisekrankenversicherung

Reisehaftpflichtversicherung *)**)

Reiseunfallversicherung *)**

0,95 €

0,75 €

0,14 €

0,06 €

TARIF Beitrag für 
90 / 180 Tage

Beitrag für 
180 / 360 Tage

Pro Visit 
MULTIPASS

Gesamtbeitrag

Auslandsreisekrankenversicherung

Reisehaftpflichtversicherung *)**)

Reiseunfallversicherung *)**

Abschiebekosten

117,00 €

99,00 €

10,00 €

5,00 €

3,00 €

234,00 €

198,00 €

20,00 €

13,00 €

3,00 €

** Auf Antrag kann die Haftpflicht- / Unfallversicherung ausgeschlossen werden. 
*   beinhaltet die zurzeit gültige Versicherungssteuer

	� Bitte bezahlen Sie den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versi-
cherungsbeginn. Falls Sie uns eine Lastschriftermächtigung erteilen, sorgen Sie 
bitte rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Konto. Wenn Sie schuldhaft 
den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir solange vom Vertrag zu-
rücktreten, wie Sie nicht gezahlt haben. Auch beginnt der Versicherungsschutz 
erst mit dem Eingang der verspäteten Zahlung bei uns.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Antrag sowie Ziffer 8 der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung 
(AVB-AR-365 / 2008), Ziffer 9 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für 
die Reisehaftpflichtversicherung (AHB-Reise) und Ziffer 11 der Allgemeinen 
Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008).

4. 	 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
	� Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen 

erheblich höheren Beitrag verlangen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem 
Versicherungsschutz herausgenommen.

	� Nicht versichert sind in der Auslandsreisekrankenversicherung insbesondere 
Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei planmäßiger 
Durchführung der Reise stattfinden mussten, Krankheiten oder Unfallfolgen, zu 
deren Heilbehandlung die Auslandsreise angetreten wurde, Heilbehandlungen 
aufgrund von Vorsatz, Selbstmord oder auch Sucht. Ebenfalls sind Vorsorgeun-
tersuchungen und Reha-Maßnahmen nicht versichert.

	� In der Reiseunfallversicherung sind insbesondere Unfälle durch Trunkenheit oder 
Drogenkonsum, mit wenigen Ausnahmen Infektionskrankheiten, Lebensmittel- 
und andere Vergiftungen, Bandscheibenschäden und die aktive Teilnahme an 
Motorrennen ausgeschlossen. Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzun-
gen rechnen, soweit die Unfallfolgen durch Krankheiten verstärkt worden sind.

	� In der Reisehaftpflichtversicherung sind insbesondere alle Schäden, die aus 
vorsätzlicher Handlung hervorgehen, Ihnen gegenüber durch Angehörige bzw.
Mitversicherte entstehen oder aus dem Gebrauch eines Kraft-, Luftfahrzeugs 
oder Kraftfahrzeuganhängers verursacht wurden, ausgeschlossen.

	� Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
Ziffer 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-
krankenversicherung (AVB-AR-365 / 2008), Ziffer 7 der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversicherung (AHB-Reise), Ziffer 2 
der Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Reisehaftpflicht-
versicherung für Privatpersonen und Ziffer 2 der Besonderen Bedingungen zur 
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Reiseunfallversicherung (BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 3 und 5 der 
Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

5. 	� Welche Verpflichtungen haben Sie bei Vertragsschluss und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Sie müssen die im Antragsformular enthaltenen Fragen unbedingt wahr-
heitsgemäß und vollständig beantworten, dass gilt insbesondere auch für die 
Zugehörigkeit zum versicherten Personenkreis gemäß Ihrer Tätigkeit und Ihres 
Alters. Beachten Sie die benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Je nach Art der 
Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 
Gegebenenfalls können wir auch die Versicherungsbeiträge anpassen.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 10 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR- 365 / 2008), 
Ziffer 23 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflicht-
versicherung (AHB-Reise) und Ziffer 13 der Allgemeinen Unfallversicherungs-
bedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

6. 	� Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und 
welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Bitte beachten Sie dazu die unter Ziffer 5 dieses Blattes gemachten Ausführun-
gen und Ziffer 24 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaft-
pflichtversicherung (AHB-Reise).

7. 	� Welche Pflichten haben Sie im Versicherungsfall und welche 
Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben?

	� Sie sind verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu unnötigen Kostenerhöhungen 
führen könnte. Sie haben uns den Eintritt des Schadenereignisses unverzüg-
lich schriftlich zu melden. Im Falle stationärer Behandlung im Krankenhaus 
und vor Beginn umfangreicher diagnostischer und therapeutischer Maßnah-
men ist eine mögliche Kostenübernahme mit uns abzuklären. Wenn Sie Ver-
sicherungsleistung beantragen, müssen Sie uns auf Verlangen jede Auskunft 
erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Leistungsum-
fangs erforderlich ist, dazu gehört neben dem Einreichen der Rechnungen und 
Arztberichte z. B. auch die Entbindung Ihrer Ärzte von der ärztlichen Schweige-
pflicht oder, falls von uns gewünscht, die Pflicht zu einer Untersuchung durch 
einen von uns beauftragten Arzt. Unfälle mit Todesfolge müssen uns innerhalb 
von 48 Stunden separat gemeldet werden. Wird diesen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen, kann dies zum vollständigen oder teilweisen Verlust des 
Versicherungsschutzes führen.

	� Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte 
den Ziffern 9 und 10 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 
Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365 / 2008), Ziffern 25 und 26 der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflichtversicherung 
(AHB-Reise) und Ziffer 7 und 8 der Allgemeinen Unfallversicherungsbedin-
gungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

8. 	� Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
	� Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 

Zeitpunkt, wenn die Zahlung des Beitrages rechtzeitig erfolgt. Den bei Erteilung 
dieses Blattes zugrunde gelegten Zeitpunkt für den Beginn Ihres Versicherungs-
schutzes entnehmen Sie bitte dem Antrag.

	� Der Vertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, jeweils mit Beendigung 
des Auslandsaufenthaltes, spätestens jedoch zu dem in Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 7 der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365 / 2008), 
Ziffer 16 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaft-
pflichtversicherung (AHB-Reise) und Ziffer 1 der Besonderen Bedingungen 
zur Reiseunfallversicherung (BB-RUV-2008) in Verbindung mit Ziffer 10 der 
Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

9. 	 Wie können Sie Ihren Vertrag beenden?
	� Sie können den Vertrag auch vorzeitig kündigen, wenn wir eine Leistung erbracht 

oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Die Kündigung ist 
bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 
Entschädigung zulässig.

	� Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ziffer 15 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Auslandsreisekrankenversicherung (AVB-AR-365 / 2008), 
Ziffer 19 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Reisehaftpflicht-
versicherung (AHB-Reise) und Ziffer 10.3 der Allgemeinen Unfallversiche-
rungsbedingungen (AUB 2008), die beigefügt sind.

Kundeninformation

Identität des Versicherers
Versicherer ist die 
Würzburger Versicherungs-AG 
Sitz des Unternehmens: Würzburg 
Handelsregister: Amtsgericht Würzburg HRB 3500

Die gesamte Vertrags- und Leistungsabwicklung erfolgt über:

Dr. Walter GmbH, Eisenerzstraße 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Sitz: Neunkirchen-Seelscheid, Registergericht: Amtsgericht Siegburg HRB 4701

Die Dr. Walter GmbH ist als Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis durch die 
Industrie- und Handelskammer Bonn / Rhein-Sieg nach § 34d Absatz 1 der Gewerbe-
ordnung tätig.

Die zuständige Erlaubnisbehörde ist die IHK Bonn / Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17, 
53113 Bonn, T +49 (0) 228 22 84 -0,  F +49 (0) 228 22 84 -170, info@bonn.ihk.de,  
www.ihk-bonn.de

Die Dr. Walter GmbH ist im Versicherungsvermittlerregister unter der Nummer 
D-QAMW-L7NVQ-57 eingetragen. Dies kann im Internet überprüft werden unter der 
Adresse www.vermittlerregister.info oder beim Versicherungsvermittlerregister beim 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e. V., Breite Str. 29, 10178 Berlin,  
T +49 (0) 30 20 308 -0,  F +49 (0) 30 20 308 -10 00

Die Dr. Walter GmbH hält keine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den 
Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Kein Versicherungs-
unternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens hält eine 
direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital 
der Dr. Walter GmbH.

Gesetzlicher Vertreter der Dr. Walter GmbH ist der Geschäftsführer. 
Geschäftsführer ist: Dipl.-Kfm. Reinhard Bellinghausen

Ladungsfähige Anschrift und Vertretungsberechtigte des Versicherers
Würzburger Versicherungs-AG 
Bahnhofstraße 11, 97070 Würzburg

Vertreten durch den Vorstand: 
Dr. Klaus Dimmer (Vors.), Timo Hertweck

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und zuständige 
Aufsichtsbehörde
Die Würzburger Versicherungs-AG ist in ihrer Hauptgeschäftstätigkeit auf die Reise-, 
Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherung für private Haushalte spezialisiert. Die 
zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 
T  0228 41080,  F  0228 4108 1550 
E-Mail: poststelle@bafin.de

Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen
Entfällt für die Würzburger Versicherungs-AG.

Vertragsgrundlagen
Grundlage des Versicherungsvertrages sind der Antrag, der Versicherungsschein und 
etwaige Nachträge. Es gelten je nach gewünschtem Deckungsumfang die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen, Besonderen Bedingungen und Zusatzbedingungen zu den 
entsprechenden Produkten, sowie eventuell mit Ihnen getroffene Vereinbarungen und 
die gesetzlichen Bestimmungen. Maßgeblich für den Geltungsbereich der Bedingungen 
ist der gewählte Deckungsumfang laut Antrag, Versicherungsschein und eventueller 
Nachträge. Einzelheiten zu den Vertragsgrundlagen entnehmen Sie bitte dem Produkt-
informationsblatt.

Wesentliche Merkmale der Leistungen
Die versicherten Leistungsarten ergeben sich aus dem Antrag und dem Versiche-
rungsschein. Die Entschädigung wird fällig, wenn die Leistungspflicht der Würzburger 
Versicherungs-AG dem Grunde und der Höhe nach von uns festgestellt ist. Die Aus-
zahlung der Entschädigung erfolgt danach binnen zwei Wochen. Einzelheiten zu den 
versicherten Leistungen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

Gesamtpreis und Preisbestandteile
Der zu entrichtende Gesamtpreis ergibt sich aus dem Umfang des von Ihnen gewählten 
Versicherungsschutzes und ist dem Antrag zu entnehmen. Er beinhaltet auch die Ver-
sicherungssteuer und gegebenenfalls die Ratenzahlungszuschläge. Einzelheiten zum 
Preis und seinen Bestandteilen entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.

Es fallen keine weiteren Gebühren oder Kosten an, außer eventuellen Mahngebühren 
sowie den uns entstandenen Kosten bei Nichteinlösung im Rahmen eines Lastschrift-
einzugsverfahrens trotz erteiltem Abbuchungsauftrag.

Wenn Sie uns anrufen, ein Fax oder eine E-Mail senden, so gelten dabei die Preise Ihres 
Telekommunikations- oder Mobilfunkanbieters.

Einzelheiten der Zahlung und Erfüllung
Der erste oder einmalige Beitrag ist – unabhängig vom Bestehen des Widerrufsrechts – 
sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages fällig, jedoch nicht vor dem im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungsbeginn. Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) 
sind jeweils zum vereinbarten Fälligkeitstag zu zahlen.

Befristung und Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen
Die zur Verfügung gestellten Informationen sind zeitlich unbefristet gültig.

Beginn des Vertrages, Beginn des Versicherungsschutzes, Dauer der 
Bindefrist bei Antragstellung
Der Versicherungsvertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen 
zustande. Ihre Willenserklärung ist der Antrag oder, falls der Vertrag im Wege des 
Fernabsatzgesetzes zustande kommt, Ihre diesbezügliche Vertragserklärung; unsere 
Willenserklärung ist der Versicherungsschein. Der Vertrag kommt mit Zugang des 
Versicherungsscheins bei Ihnen rechtlich zustande.

Der Versicherungsschutz beginnt erst mit Zahlung der geschuldeten Prämie (Erstprä-
mie), jedoch nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt des Versicherungsbeginns. Wird die 
Erstprämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt, so beginnt 
der Versicherungsschutz ab diesem Zeitpunkt. Das gilt jedoch nicht, wenn Sie nachwei-
sen, dass Sie die Nichtzahlung oder die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

Sie sind zwei Wochen an Ihren Antrag gebunden (Antragsbindefrist).

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen 
einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Vertragsinformation 
gemäß § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie eine ordnungsgemäße Belehrung 
über das Widerrufsrecht und die Rechtsfolgen zugegangen sind. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Der Widerruf ist zu richten an:

Würzburger Versicherung AG 
c/o Dr. Walter GmbH

Postadresse: Eisenerzstraße 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

Fax: +49 (0) 22 47 91 94 -40, E-Mail: vertrag@dr-walter.com

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufes endet Ihr Versicherungsschutz und wir werden 
die entrichteten Beiträge zurückzahlen.
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Laufzeit und Ende des Vertrages, Kündigungsrecht
Die mögliche Laufzeit des Vertrages ist dem Antrag zu entnehmen. Der Versicherungs-
vertrag verlängert sich um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei 
Monate vor Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres die Kündigung in Schriftform 
zugegangen ist. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass der Vertrag nach Ablauf der ver-
einbarten Vertragsdauer mit Ablauf des letzten Tages der Vertragszeit endet.

Einzelheiten zu Laufzeit und Ende des Vertrages entnehmen Sie bitte dem Produktinfor-
mationsblatt.

Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. Klagen gegen die 
Würzburger Versicherungs-AG können in Würzburg oder an dem Ort, an dem Sie zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, erhoben werden.

Sprache
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation während der 
Vertragslaufzeit ist Deutsch.

Außergerichtliches Schlichtungs- und Beschwerdeverfahren
Unsere Versicherung ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V. Sie können 
deshalb das kostenlose und außergerichtliche Schlichtungsverfahren in Anspruch 
nehmen, wenn Sie mit einer unserer Entscheidungen nicht zufrieden sind. Schlich-
tungsgesuche und Beschwerden können an die Schlichtungs- und Beschwerdestelle 
gerichtet werden:

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
T 0180 422 4424 (0,24 Euro je Anruf) 
F  0180 422 4425 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: 
www.versicherungsombudsmann.de

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestreiten, bleibt hiervon unberührt. Wenn Sie mit 
unseren Entscheidungen nicht einverstanden sind oder Meinungsverschiedenheiten 
bei der Vertragsabwicklung auftreten, können Sie sich an den Vorstand der Würzburger 
Versicherungs-AG oder auch an die oben genannte Aufsichtsbehörde wenden.

Allgemeine Versicherungsbedingungen  
für die Auslandsreisekrankenversicherung  
(AVB-AR-365 / 2008)

1. 	 Was ist versichert?

2. 	 Wann beginnt der Versicherungsschutz?

3. 	� Wann muss der Vertrag abgeschlossen werden und wie lange gilt der Vertrag?

4. 	 Welche Kosten werden erstattet?

5. 	 Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?

6. 	 Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?

7. 	 Wann endet der Versicherungsschutz?

8. 	 Was gilt bei der Beitragszahlung?

9. 	 Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?

10. 	 Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?

11. 	� Wann ist die Würzburger Versicherungs-AG (Würzburger) von der Verpflichtung 
zur Leistung frei?

12. 	 Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?

13. 	 Wann können Forderungen aufgerechnet werden?

14. 	 Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?

15. 	 Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?

16. 	 Welches Gericht ist zuständig?

17. 	 Anschrift der Würzburger

1. 	 Was ist versichert?
1. 	� Die Würzburger bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und 

andere in diesen Bedingungen genannten Ereignisse für die im Versicherungs-
schein genannte(n) Person(en). Sie gewährt bei einem im Ausland eintretenden 
Versicherungsfall Ersatz von Aufwendungen für unaufschiebbare erforderliche 
Heilbehandlung und sonst vereinbarte Leistungen nur am jeweiligen ausländi-
schen Aufenthaltsort. Die Versicherung kann für eine einzelne Person oder als 
Familienversicherung abgeschlossen werden. Als Familienangehörige im Sinne 
des Tarifes zählen – sofern im Versicherungsschein namentlich aufgeführt – Ihr 
Partner und die ständig im gemeinsamen Haushalt lebenden unterhaltsberech-
tigten Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

2. 	� Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer ver-
sicherten Person wegen einer auf der Reise akut und unerwartet auftretenden 
Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehand-
lung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit 
nicht mehr besteht. Als Versicherungsfall gilt auch ein medizinisch notwendiger 
und ärztlich verordneter Krankenrücktransport, sowie der Tod. Muss die Heil-
behandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der 
bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein 
neuer Versicherungsfall.

3. 	� Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus dem Versicherungsschein, 
dem Antragsvordruck, besonderen schriftlichen Vereinbarungen bzw. Beson-
deren Bedingungen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie den in 
der Bundesrepublik Deutschland gültigen gesetzlichen Vorschriften. Dies gilt 
insbesondere für die im Anhang aufgeführten Gesetzesbestimmungen, die nach 
Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungsvertrages sind.

4. 	 a)	 Für Reisen von Deutschland aus gilt:

		�  Der Versicherungsschutz besteht weltweit für Versicherungsfälle, die wäh-
rend der versicherten Reise außerhalb Deutschlands (Ausland) auftreten. 
Versicherbar sind Personen mit ständigem Wohnsitz in Deutschland.

	 b)	� Für Reisen nach Deutschland gilt:

		�  Der Versicherungsschutz gilt in den Ländern der EU einschl. Liechtenstein, 
Schweiz, Norwegen und Island. Versicherbar sind Personen die keinen ständi-
gen Wohnsitz in Deutschland haben.

5. 	� Der Versicherungsschutz besteht für den im Versicherungsschein genann-
ten Zeitraum, jedoch längstens bis zu einem Jahr für nicht beruflich bedingte 
Auslandsreisen. Hierbei gelten „incentive-Reisen“ nicht als beruflich bedingte 
Auslandsreisen. Der Versicherungsschutz für ausländische Firmen- und Mes-
segäste in der Bundesrepublik Deutschland besteht für den im Versicherungs-
schein genannten Zeitraum, jedoch längstens bis zu 30 Tagen. Versicherbar sind 
Mitarbeiter von Firmen, Behörden und Verbänden. Trotz Beitragszahlung nicht 
versicherbar sind körperlich tätige Personen unabhängig des Berufes.

6. 	� Versicherungsfähig sind grundsätzlich Personen bis zum vollendeten 69. 
Lebensjahr.

7. 	� Diese Versicherung wird in der Form der Schadenversicherung gegen feste Prä-
mie betrieben.

2. 	 Wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. 	� Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt (Versiche-

rungsbeginn), jedoch nicht vor Abschluss des Versicherungsvertrages und nicht 
vor Zahlung des Beitrages.

	 a)	� Wird eine Einzugsermächtigung erteilt, gilt der Beitrag mit Zugang der Ein-
zugsermächtigung bei der Würzburger als gezahlt, sofern die Lastschrift beim 
Geldinstitut bei Vorlage eingelöst wird.

	 b)	� Wird die Zahlung per Kreditkarte erteilt, gilt der Beitrag mit positiver Autori-
sierung des Kreditkartenunternehmens als gezahlt.

2. 	� Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten 
sind, wird nicht geleistet.

3. 	� Wann muss der Versicherungsvertrag abgeschlossen werden 
und wie lange gilt der Vertrag?

1. 	� Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise abgeschlossen werden. Bei 
Versicherungsverträgen, die erst nach Beginn einer Auslandsreise abgeschlossen 
werden, bestehtVersicherungsschutz erst mit Antritt einer neuen Auslandsreise.
Für Reisen nach Deutschland kann der Versicherungsvertrag auch innerhalb von 
10 Tagen nach Einreise der versicherten Person in Deutschland abgeschlossen 
werden.

2. 	� Der Versicherungsvertrag gilt für die im Versicherungsschein vereinbarte Dauer, 
maximal bis zu 365 Tagen.

3. 	� Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Bei 
einer Familienversicherung haben die versicherten Personen jedoch das Recht, 
den Versicherungsvertrag unter Benennung des künftigen Versicherungsneh-
mers fortzusetzen. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate nach dem Tod des 
Versicherungsnehmers abzugeben.

4. 	� Der Versicherungsvertrag endet mit Ihrem Wegzug aus unserem Tätigkeitsgebiet, 
es sei denn, dass eine anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

5. 	� Vollendet eine versicherte Person das 69. Lebensjahr, so endet der Versicherungs-
vertrag für diese Person zum Ende des laufenden Versicherungsjahres.

4. 	 Welche Kosten werden erstattet?
1. 	� Der versicherten Person steht die Wahl unter den im Aufenthaltsland zur Heilbe-

handlung zugelassenen Ärzten und Zahnärzten frei.

2. 	� Arznei-, Verband- und Heilmittel müssen von den in Absatz 1 genannten Be-
handlern verordnet werden.

3. 	� Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung hat die versicherte Per-
son freie Wahl unter den Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung 
stehen und nach Methoden arbeiten, die in der Bundesrepublik Deutschland oder 
im Aufenthaltsland wissenschaftlich allgemein anerkannt sind.

4. 	 Erstattungsfähig sind

	 1.	 medizinisch notwendige Aufwendungen für

		  a)		� ambulante ärztliche Heilbehandlung (nicht für Behandlung durch Heil-
praktiker), einschließlich Röntgendiagnostik;

		  b)		� Arznei-, Heil- und Verbandsmittel aufgrund ärztlicher Verordnung außer 
Massagen, Bädern und medizinischen Packungen. Als Arzneimittel gelten 
nicht Nährmittel und Stärkungspräparate, kosmetische Präparate und 
ähnliches, auch wenn die vom Behandler verordnet sind und heilwirksa-
me Stoffe enthalten; bestimmte medikamentenähnliche Nährmittel, die 
zwingend erforderlich sind, um schwere gesundheitliche Schäden, z. B. bei 
Enzymmangelkrankheiten, Morbus-Crohn und Mukoviszidose, zu vermei-
den, gelten jedoch als Arzneimittel.

		  c)		� schmerzstillende Zahnbehandlungen und Zahnfüllungen in einfacher 
Ausführung (Amalgamfüllungen) sowie Reparaturen von Zahnersatz;

		  d)		� stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen und Operationsne-
benkosten in Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher Leitung ste-
hen und nach Methoden arbeiten, die in der Bundesrepublik Deutschland 
oder im Aufenthaltsland wissenschaftlich allgemein anerkannt sind;

		  e)		� den Transport zur stationären Behandlung in das nächsterreichbare geeig-
nete Krankenhaus;

		  f)		� Medizinisch notwendige Gehstützen und Miete eines Rollstuhls.

		�  Ein Ersatzanspruch besteht nicht, soweit der Versicherungsnehmer oder die 
versicherte Person des Versicherungsnehmers Ersatz aus einem anderen, ei-
genen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses Vertrages geschlossenen 
Versicherungsvertrag beanspruchen kann. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf allgemeinere Versicherungen wie etwa Krankenversicherung oder 
Schutzbriefversicherungen und zwar auch dann, wenn diese ihrerseits eine 
Subsidiaritätsklausel enthalten sollten. Im Hinblick auf solche Versicherungen 
gilt die Versicherung nach diesem Vertrag als speziellere Versicherung.

		�  Bestreitet der andere Versicherer schriftlich seine Eintrittspflicht, so erfolgt 
insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Der Versiche-
rungsnehmer bzw. die versicherte Person des Versicherungsnehmers hat alles 
ihm Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, um dazu beizutragen, dass 
die Ansprüche gegen andere Versicherer verfolgt werden können.

	 2.	 Mehraufwendungen

		  a)		� für den medizinisch notwendigen oder ärztlich verordneten Rücktrans-
port eines erkrankten Versicherten aus dem Ausland an seinen ständigen 
Wohnsitz im Heimatland, sofern eine ausreichende ärztliche Versorgung 
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im Ausland nicht sichergestellt ist und der Rücktransport im Verlauf einer 
leistungspflichtigen Heilbehandlung erforderlich wird. Soweit medizini-
sche Gründe nicht entgegenstehen, ist das jeweils kostengünstigste Trans-
portmittel zu wählen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten 
werden auf die Versicherungsleistung angerechnet.

		  b)		� für die durch die Überführung bei Tod einer versicherten Person in das 
Inland oder die Bestattung am Sterbeort entstehenden Kosten bis zu 
10.000 €.

5. 	 Welche Einschränkungen gibt es bei der Leistungspflicht?
1. 	 Keine Leistungspflicht besteht

	 a)	� für Behandlungen, von denen bei Reiseantritt feststand, dass sie bei plan-
mäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten, es sei denn, dass die 
Reise wegen des Todes des Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades 
unternommen wurde;

	 b)	� für Krankheiten und Folgen sowie für Unfallfolgen, zu deren Behandlung die 
Auslandsreise angetreten wird;

	 c)	� für Behandlungen anläßlich einer Beschäftigung im Ausland;

	 d)	� für Behandlungen geistiger und seelischer Störungen und Erkrankungen 
sowie für psychosomatische Behandlung (z. B. Hypnose, autogenes Training) 
und Psychotherapie;

	 e)	� für Entbindungen, Schwangerschaftsunterbrechungen und Untersuchungen 
und Behandlungen wegen Schwangerschaft;

	 f)	� für die Anschaffung von Hilfsmitteln, z. B.Brillen, Kontaktlinsen, Einlagen, 
Prothesen usw.;

	 g)	� für Gesundheitsschäden und Todesfälle, die durch Kriegsereignisse und 
innere Unruhen verursacht worden sind. Versicherungsschutz besteht jedoch, 
wenn die versicherte Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- 
oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz 
erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn eines Krieges oder Bürger-
krieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person aufhält;

	 h)	� für auf Vorsatz einschließlich Selbstmord und Selbstmordversuch und Sucht, 
wie Alkohol, Drogen etc. beruhende Krankheiten oder Unfälle einschließlich 
deren Folgen sowie für Entzugs- und Entwöhnungsbehandlungen

	 i)	� für eine durch Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung bedingte Unterbringung;

	 j)	� für Kur und Sanatoriumsbehandlungen sowie für Rehabilitationsmaßnahmen;

	 k)	� für weder im jeweiligen Aufenthaltsland noch im Inland wissenschaftlich 
allgemein anerkannte Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden und Arz-
neimittel.

	 l)	� für Zahnbehandlungen, die über schmerzstillende Behandlungen, Reparatu-
ren von Zahnprothesen und Provisorien hinausgehen, wie Neuanfertigung 
von Zahnersatz einschließlich Kronen, Zahnkosmetik sowie Kieferorthopädie.

2. 	� Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, für die Leistungen 
vereinbart sind, das medizinisch notwendige Maß oder ist die erforderliche 
Vergütung für die Verhältnisse des Reiselandes nicht angemessen, so kann die 
Würzburger ihre Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.

3. 	� Die Würzburger erstattet die Kosten der Heilbehandlung bis zum Tage der Trans-
portfähigkeit, sofern ein Rücktransport bis zum Ende der versicherten Reise we-
gen Transportunfähigkeit der versicherten Person nicht möglich ist, insgesamt 
jedoch längstens bis zu 90 Tagen ab Beginn der Behandlung.

6. 	 Wann wird die Versicherungsleistung ausgezahlt?
1. 	� Die Würzburger ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Rechnungsurschriften 

vorgelegt und die erforderlichen Nachweise erbracht sind; diese werden Eigen-
tum der Würzburger. Wurden die Originalbelege einem anderen Versicherer zur 
Erstattung vorgelegt, so genügen Rechnungszweitschriften, wenn darauf der 
andere Versicherer seine Leistungen oder Ablehnung vermerkt hat. Von allen 
fremdsprachigen Belegen, die für die Versicherungsleistungen erheblich sind, 
sind auf unser Verlangen deutschsprachige Übersetzungen beizubringen.

2. 	� Alle Belege müssen den Namen des Behandlers, den Vor- und Zunamen und das 
Geburtsdatum der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die 
einzelnen ärztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten enthalten; aus den Re-
zepten müssen das verordnete Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk 
deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung 
der behandelten Zähne und der daran vorgenommenen Behandlung tragen.

3. 	� Zum Nachweis eines medizinisch notwendigen Rücktransports ist eine ärztliche 
Bescheinigung über die medizinische Notwendigkeit einzureichen. Neben der 
Begründung für die medizinische Notwendigkeit des Rücktransportes muss die 
ärztliche Bescheinigung auch die genaue Krankheitsbezeichnung enthalten.

4. 	� Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. Bestattungskosten ist eine 
amtliche oder ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzureichen.

5. 	� Die Würzburger ist berechtigt, an den Überbringer oder Übersender von ord-
nungsgemäßen Nachweisen zu leisten, es sei denn, der Würzburger sind begrün-
dete Zweifel an der Legitimation des Überbringers oder Übersenders bekannt.

6. 	� Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs des 
Tages, an dem die Belege bei der Würzburger eingehen, in Euro umgerechnet. Als 
Tageskurs gilt für gehandelte Währung der amtliche Devisenkurs, Frankfurt, für 
nicht gehandelte Währungen muss der Kurs gemäß „Währungen der Welt“, Ver-
öffentlichungen der Deutschen Bundesbank, Frankfurt, nach jeweils neuestem 
Stand, es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen 
nachweislich zu einem ungünstigeren Kurs erworben wurden und dies durch 
eine Änderung der Währungsparitäten bedingt war.

7. 	� Kosten für die Überweisung von Versicherungsleistungen – mit Ausnahme einer 
Überweisung auf ein inländisches Konto – können von den Leistungen abgezogen 
werden.

8. 	� Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder abgetreten noch verpfän-
det werden.

7. 	 Wann endet der Versicherungsschutz?
1. 	� Der Versicherungsschutz endet – auch für schwebende Versicherungsfälle – je-

weils mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes bzw. des Versicherungsverhält-
nisses oder mit Beendigung des Rücktransportes gemäß Ziff. 4 Abs. 4 Buchstabe 
2 a, spätestens jedoch mit dem Ende der Versicherung.

2. 	� Ist die Rückreise innerhalb des Zeitraums, für den Versicherungsschutz besteht, 
aus medizinischen Gründen nicht möglich, so verlängert sich die Leistungsdauer 
um längstens 90 Tage ab Behandlungsbeginn, solange die versicherte Person die 
Rückreise nicht ohne Gefährdung der Gesundheit antreten kann.

8. 	 Was gilt bei der Beitragszahlung?
	� Der Versicherungsnehmer hat den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich 

nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen, jedoch nicht vor dem im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Die Folgebeiträge werden zu 
dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig. Wird der erste oder einmalige Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt, finden die Bestimmungen des § 37 Versicherungsver-
tragsgesetz Anwendung, d. h. die Würzburger kann vom Vertrag zurücktreten.

	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, finden die Bestimmungen des 
§ 38 Versicherungsvertragsgesetzes Anwendung.

9. 	 Was ist im Versicherungsfall zu beachten (Obliegenheiten)?
1. 	� Die versicherte Person ist verpflichtet, alles zu vermeiden, was zu einer unnöti-

gen Kostenerhöhung führen könnte.

2. 	� Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person hat sämtliche Belege bis 
zum Ablauf des dritten Monats nach Reiseende einzureichen.

3. 	� Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person hat auf Verlangen der 
Würzburger jede Auskunft zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder der Leistungspflicht der Würzburger und ihres Umfanges erforderlich ist.

4. 	� Auf Verlangen der Würzburger ist die versicherte Person verpflichtet, sich durch 
einen von der Würzburger beauftragten Arzt untersuchen zu lassen.

5. 	� Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist auf Verlangen der 
Würzburger verpflichtet, uns die Einholung von erforderlichen Auskünften zu 
ermöglichen. Hierzu ist die Würzburger zu ermächtigen, jederzeit Auskünfte 
über frühere, bestehende und bis zum Ende des Vertrages eintretende Krank-
heiten, Unfallfolgen und Gebrechen sowie über beantragte, bestehende und 
beendete Personenversicherungen einzuholen. Dazu darf die Würzburger Ärzte, 
Zahnärzte, Heilpraktiker, Krankenanstalten aller Art, Versicherungsträger, Ge-
sundheits- und Versorgungsämter befragen. Diese sind von ihrer Schweigepflicht 
zu befreien und zu ermächtigen, der Würzburger alle erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen.

6. 	� Beginn und Ende einer jeden Auslandsreise sind vom Versicherungsnehmer 
bzw. den versicherten Personen auf Verlangen der Würzburger im Leistungsfall 
nachzuweisen.

10. 	 Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen?
	� Macht der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person entgegen der ver-

traglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Anga-
ben oder stellt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person dem Versi-
cherer vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung oder verletzen diese 
sonstige vertragliche Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. Verstößt der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person grob fahrlässig gegen diese 
Obliegenheiten, verliert der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ih-
ren Anspruch zwar nicht vollständig, aber der Versicherer kann die Leistung im 
Verhältnis zur Schwere ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person nachweisen, dass 
der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben. Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, 
zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch 
insoweit zur Leistung verpflichtet als Versicherungsnehmer bzw. die versicherte 
Person nachweisen, dass vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverlet-
zung weder für Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich war.

	� Die vollständige und teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers hat die Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer bzw. die versicherte Person durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Verletzt der Versicherungsneh-
mer bzw. die versicherte Person die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung 
oder zur Beschaffung von Belegen arglistig wird der Versicherer in jedem Fall von 
seiner Verpflichtung zur Leistung frei.

11. 	� Wann ist die Würzburger von der Verpflichtung zur Leistung frei?
	� Die Würzburger ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versiche-

rungsnehmer bzw. eine versicherte Person über Umstände zu täuschen versu-
chen, die für den Grund oder die Höhe der Leistung von Bedeutung sind.

12. 	 Was gilt, wenn Ansprüche gegen Dritte bestehen?
1. 	� Hat der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person Schadenersatzan-

sprüche nicht versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so besteht, unbeschadet 
des gesetzlichen Forderungsübergangs gemäß § 86 VVG die Verpflichtung, diese 
Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz ge-
leistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten. Der Versicherungsnehmer 
bzw. die versicherte Person haben ihren Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers bzw. des Verschuldens der versicherten Person entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person.

2. 	� Soweit der Versicherte von schadenersatzpflichtigen Dritten Ersatz der ihm ent-
standenen Aufwendungen erhalten hat, ist die Würzburger berechtigt, den Ersatz 
auf ihre Leistungen anzurechnen.

13. 	 Wann können Forderungen aufgerechnet werden?
	� Der Versicherungsnehmer kann gegen Forderungen der Würzburger nur aufrech-

nen, soweit die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

14. 	 Was ist bei Mitteilungen an die Würzburger zu beachten?
	� Willenserklärungen und Anzeigen muss der Versicherungsnehmer bzw.die 

versicherte Person in Textform gegenüber der Würzburger abgeben. Zu ihrer 
Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht berechtigt.

15. 	 Wie kann der Vertrag nach einem Schaden gekündigt werden?
1. 	� Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den Versiche-

rungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist schriftlich zu erklären und muss 
spätestens einen Monat nach dem Abschluss des Schadenfalles zugehen. Die 
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Würzburger hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten; unsere 
Kündigung wird in keinem Falle vor Beendigung der laufenden Reise wirksam. 
Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann dieser bestimmen, dass seine Kündi-
gung sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens 
zum Abschluss der laufenden Versicherungsperiode.

2. 	� Hat die Würzburger gekündigt, so sind wir verpflichtet, für die noch nicht 
abgelaufene Versicherungsperiode den entsprechenden Anteil der Prämie zu 
erstatten.

16. 	 Welches Gericht ist zuständig?
	� Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen die Würzburger bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz der Würzburger oder dem für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassungen der Würzburger. Örtlich 
zuständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufent-
halt haben.

	� Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer müssen 
bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung 
eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

17. 	 Anschrift der Würzburger
	 Würzburger Versicherungs-AG, Bahnhofstr. 11, 97070 Würzburg

	 Allgemeine Hinweise

	 Schadenminderungspflicht und Schadenmeldung
	� Nutzen Sie unseren 24-Stunden-Notrufdienst und stimmen Sie sich mit dem 

Versicherer, der Organisations-, Service- und Schadenleistungen zu überneh-
men hat, rechtzeitig vor kostenverursachenden Maßnahmen ab. Sie vermeiden 
dadurch oft unnötige Mehrkosten und erfüllen damit auch Ihre Schadenminde-
rungspflicht. Auch bei telefonischer Meldung sind den Versicherern bedingungs-
gemäß die zur Schadenbearbeitung notwendigen Unterlagen nach Rückkehr 
vorzulegen.

	 Subsidiaritätsklausel
	� Soweit im Schadenfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschädigung 

aus anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor. Dies gilt insbesondere aus Leistungen aus der 
gesetzlichen Krankenversicherung und Beihilfeleistungen. Soweit aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung beansprucht werden kann, steht es 
Ihnen frei, welchem Versicherer Sie den Schadenfall melden.

	 Was ist eine Reise?
	� Reise ist jede Abwesenheit vom ständigen Wohnsitz bis zur einer Höchstdauer von 

fortlaufend bis zu 365 Tagen. Als ständiger Wohnsitz gilt der inländische Ort, an dem 
der Versicherungsnehmer polizeilich gemeldet ist und sich überwiegend aufhält.

Besondere Bedingungen zur Auslandsreise
krankenversicherung (BB-AR2008)

Gegenüber den Allgemeinen Versicherungsbedingungen AVB-AR-365 / 2008 gelten die 
folgenden Abweichungen:

Für PRO VISIT VISUM
Die Höchstversicherungsdauer beträgt 180 Tage.

Abweichend von Absatz 1.5 der ABV-AR365 / 2008 gilt der Versicherungsschutz auch für 
berufliche Aufenthalte bis zu 180 Tagen, nicht jedoch für körperlich tätige Personen.

Für PRO VISIT MULTIPASS
Der Versicherungsschutz besteht je nach Vereinbarung für 90 Tage in 180 Tagen oder 
180 Tage in 360 Tagen. 

Abweichend von Absatz 1.5 der ABV-AR365 / 2008 können Personen die nicht körperlich 
tätig sind, innerhalb von 180 Tagen (für beliebig viele Aufenthalte) bis 90 Tage, oder 
innerhalb von 360 Tagen bis 180 Tage versichert werden.

Für PRO VISIT GRUPPE
Die Höchstversicherungsdauer beträgt 365 Tage.

Eine geschlossene Reisegruppe besteht aus mindestens 10 Personen mit einer gemein-
samen Reiseanmeldung / -buchung mit einem gemeinsamen Reisetermin und Reiseziel 
z. B. Clubs, Vereine, Schulklassen und andere geschlossene Reisegruppen.

Neben einzelnen Gruppen können Firmen und Organisationen auch eine Rahmenver-
einbarung abschließen und dann Einzelmeldungen durchführen.

Praktikanten, die im Rahmen eines Praktikums körperliche Tätigkeiten ausüben, sind 
ebenfalls versicherbar.

In Ausnahmefällen können auch Personen die älter als 68 Jahre sind, versichert werden.

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 
Reisehaftpflichtversicherung (AHB-Reise)

	� Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versicherer 
erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

	 Umfang des Versicherungsschutzes

1. 	 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall

2. 	 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen

3. 	 Versichertes Risiko

4. 	 Vorsorgeversicherung

5. 	 Leistungen der Versicherung

6. 	 Begrenzung der Leistungen

7. 	 Ausschlüsse

	 Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8. 	 Beginn des Versicherungsschutzes

9. 	� Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger Beitrag

10. 	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11. 	 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

12. 	 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

13. 	 Beitragsregulierung

14. 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

15. 	 Beitragsangleichung

	 Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. 	 Dauer und Ende des Vertrages

17. 	 Wegfall des versicherten Risikos

18. 	 Kündigung nach Beitragsangleichung

19. 	 Kündigung nach Versicherungsfall

20. 	 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen

21. 	� Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvor-
schriften

22. 	 Mehrfachversicherung

	 Ihre Obliegenheiten

23. 	 Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten

24. 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

25. 	 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles

26. 	 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

	 Weitere Bestimmungen

27. 	 Mitversicherte Personen

28. 	 Abtretungsverbot

29. 	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

30. 	 Verjährung

31. 	 Zuständiges Gericht

32. 	 Anzuwendendes Recht

	 Umfang des Versicherungsschutzes

1. 	 Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall
1.1 	� Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, 

dass Sie wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich 
daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund 

	 gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts 

	� von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden.

	� Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten 
unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die 
zum Schadenereignis geführt hat, kommt es nicht an.

1.2 	� Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzli-
che Ansprüche handelt,

	 (1)	�auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, 
Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

	 (2) 	�wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu 
können;

	 (3) 	�wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des 
Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

	 (4) 	�auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung;

	 (5) 	auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung;

	 (6)	wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen.

2. 	 Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen
	� Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert wer-

den auf Ihre gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts wegen

2.1 	� Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden ent-
standen sind;

2.2 	� Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestim-
mungen über Sachschäden Anwendung.

3. 	 Versichertes Risiko
3.1 	 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

	 (1) 	�aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risi-
ken,

	 (2) 	�aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen 
Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten 
oder Gebrauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeu-
gen sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsor-
gepflicht unterliegen,

	 (3) 	�aus Risiken, die für Sie nach Abschluss der Versicherung neu entstehen (Vor-
sorgeversicherung) und die in Ziffer 4 näher geregelt sind.

3.2 	� Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten 
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Wir 
können den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziffer 21 kündigen.

4. 	 Vorsorgeversicherung
4.1 	� Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu entstehen, sind im 

Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis längstens zur nächsten Hauptfäl-
ligkeit Ihres Vertrages versichert.
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	 (1) 	�Sie sind verpflichtet, nach Aufforderung durch uns jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Bei-
tragsrechnung erfolgen. Unterlassen Sie die rechtzeitige Anzeige, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

		�  Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so 
haben Sie zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versi-
cherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist 
noch nicht verstrichen war.

	 (2) 	�Wir sind berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu ver-
langen. Kommt eine Einigung über die Höhe dieses Beitrages innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der 
Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

4.2 	� Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur 
Einigung im Sinne von Ziffer 4.1 (2) auf den Betrag von 300.000 € für Perso-
nenschäden und 300.000 € für Sachschäden und – soweit vereinbart – 50.000 € 
für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein und 
seinen Nachträgen geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. Die 
angegebenen Deckungssummen stehen je Versicherungsjahr nur einmal zur 
Verfügung.

4.3 	 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken

	 (1) 	�aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder 
Versicherungspflicht unterliegen;

	 (2) 	�aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;

	 (3) 	�die der Versicherungspflicht oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen;

	 (4) 	�die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfris-
tigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

5. 	 Leistungen der Versicherung
5.1 	� Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr 

unberechtigter Schadenersatzansprüche und Ihre Freistellung von berechtigten 
Schadenersatzansprüchen. 

	� Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn Sie aufgrund Geset-
zes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entschädi-
gung verpflichtet sind und wir hierdurch gebunden sind. Anerkenntnisse und 
Vergleiche, die von Ihnen ohne unsere Zustimmung abgegeben oder geschlossen 
worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder 
Vergleich bestanden hätte.

	� Ist Ihre Schadenersatzverpflichtung mit bindender Wirkung für uns festgestellt, 
haben wir Sie binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.

5.2 	� Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadensersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen in Ihrem 
Namen abzugeben.

	� Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über Schadens-
ersatzansprüche gegen Sie, sind wir zur Prozessführung bevollmächtigt. Wir 
führen den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten.

5.3 	� Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter 
den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, 
die Bestellung eines Verteidigers für Sie von uns gewünscht oder genehmigt, so 
tragen wir die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders verein-
barten höheren Kosten des Verteidigers.

5.4 	� Erlangen Sie oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder Minderung 
einer zu zahlenden Rente zu fordern, so sind wir zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt.

6. 	 Begrenzung der Leistungen
6.1 	� Unsere Entschädigungsleistung ist bei jedem Versicherungsfall auf die verein-

barten Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

6.2 	� Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Entschädigungsleis-
tungen für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte 
der vereinbarten Versicherungssummen begrenzt.

6.3 	� Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versiche-
rungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser 
Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese

	 –	 auf derselben Ursache,

	 –	� auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem, 
Zusammenhang oder

	 –	 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln

	 beruhen.

6.4 	� Falls besonders vereinbart, beteiligen Sie sich bei jedem Versicherungsfall mit 
einem im Versicherungsschein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag an 
der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart 
wurde, sind wir auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenser-
satzansprüche verpflichtet.

6.5 	� Unsere Aufwendungen für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen 
angerechnet.

6.6 	� Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall 
die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskosten im Verhältnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.

6.7 	� Haben Sie an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der 
Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag 
der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der 
Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von 
uns erstattet.

	� Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der 
Verordnung über den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversi-
cherung in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

	� Bei der Berechnung des Betrages, mit dem Sie sich an laufenden Rentenzahlun-
gen beteiligen müssen, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssum-
me übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der 
Versicherungssumme abgesetzt.

6.8 	� Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherten scheitert, 

haben wir für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

7. 	 Ausschlüsse
	� Falls im Versicherungsschein und seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen:

7.1 	� Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeige-
führt haben.

7.2 	� Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht 
haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit

	 –	 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

	 –	 Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

7.3 	� Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrag oder Zusagen über den Um-
fang Ihrer gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.

7.4 	 Haftpflichtansprüche

	 (1)	�Ihrer selbst oder der in Ziffer 7.5 benannten Personen gegen die Mitversi-
cherten,

	 (2)	�zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsver-
trages,

	 (3) 	zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrages.

7.5 	 Haftpflichtansprüche gegen Sie

	 (1)	�aus Schadenfällen Ihrer Angehörigen, die mit Ihnen in häuslicher Gemein-
schaft leben oder die zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten 
Personen gehören;

		�  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und 
-kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pfle-
geeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere 
Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind).

	 (2)	�von Ihren gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn Sie eine geschäftsun-
fähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person sind;

	 (3)	�von Ihren gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juris-
tische Person des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähi-
ger Verein ist;

	 (4)	�von Ihren unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

	 (5)	�von Ihren Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Part-
nerschaftsgesellschaft ist;

	 (6)	�von Ihren Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;

	 zu Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5:

	� Die Ausschlüsse unter Ziffer 7.4 und Ziffer 7.5 (2) bis (6) erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

7.6 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, wenn Sie diese Sachen gemietet, geleast, 
gepachtet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt haben oder sie Gegen-
stand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.

7.7 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden,wenn

	 (1)	�die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit an diesen 
Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese 
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren;

	 (2)	�die Schäden dadurch entstanden sind, dass Sie diese Sachen zur Durchfüh-
rung Ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmit-
tel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt haben; bei unbeweglichen Sachen 
gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen 
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

	 (3)	�die Schäden durch Ihre gewerbliche oder berufliche Tätigkeit entstanden 
sind und sich diese Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt – deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass Sie 
zum Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen 
zur Vermeidung von Schäden getroffen hatten.

	 zu Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7:

	� Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziffer 7.6 und Ziffer 7.7 in der Per-
son Ihrer Angestellten, Ihrer Arbeiter, Ihrer Bediensteten, Ihrer Bevollmächtigten 
oder Ihrer Beauftragten gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, 
und zwar sowohl für Sie als auch für die durch den Versicherungsvertrag mitver-
sicherten Personen.

7.8 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden an von Ihnen hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, 
Lieferung oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem 
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt 
und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt.

	� Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte in Ihrem Auftrag 
oder für Ihre Rechnung die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbei-
ten oder sonstigen Leistungen übernommen haben.

7.9 	� Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen; 
Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind jedoch mitversichert.

7.10

a) 	� Ansprüche, die gegen Sie wegen Umweltschäden gemäß Umweltschadengesetz 
oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (20004 / 35 / EG) basierenden 
nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn Sie von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden ent-
standenen Kosten in Anspruch genommen werden.

	� Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch 
ohne Bestehen des Umweltschadengesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaf-
tungsrichtlinie (2004 / 35 / EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits 
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aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen 
Sie geltend gemacht werden können.

	� Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflicht-
risiken.

b) 	�� Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung.

	 Dieser Ausschluss gilt nicht

	 (1)	�im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder

	 (2)	�für Schäden, die durch von Ihnen hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der 
Leistung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).

	� Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, 
die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhal-
tung oder Wartung von 

	 –	� Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verar-
beiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen);

	 –	� Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen);

	 –	� Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Geneh-
migungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

	 –	 Abwasseranlagen

	 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind.

7.11 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen 
oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

7.12 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder mittelbarem 
Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen 
von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrahlen).

7.13 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind auf

	 (1)	gentechnische Arbeiten,

	 (2)	gentechnisch veränderte Organismen (GVO),

	 (3)	Erzeugnisse, die

		  –	 Bestandteile aus GVO enthalten,

		  –	 aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden.

7.14 	� Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch

	 (1)	Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt,

	 (2)	Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,

	 (3)	Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer.

7.15 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung oder 
der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus

	 (1)	�Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von 
Daten,

	 (2)	Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,

	 (3)	Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,

	 (4)	Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

7.16 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechts-
verletzungen.

7.17 	� Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, 
Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

7.18 	� Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit von Ihnen entstehen. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch 
Krankheit der Ihnen gehörenden, von Ihnen gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn Sie bewei-
sen, dass Sie weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt haben.

	 Beginn des Versicherungsschutzes / Beitragszahlung

8. 	 Beginn des Versicherungsschutzes
	� Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 

Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von 
Ziffer 9.1 zahlen. Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteu-
er, die Sie in der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

9. 	� Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmaliger 
Beitrag

9.1 	� Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig.

	� Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur 
die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

9.2 	� Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten haben. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung des Beitrages 
eintreten, sind wir nur dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im 
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages auf-
merksam gemacht haben.

9.3 	� Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir 
vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können 
nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben.

10. 	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag
10.1 	� Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsers-

ten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

	� Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in 
der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

10.2 	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben.

	� Wir werden Sie schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Wochen setzen.

	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlt, können wir Ihnen auf Ihre Kosten 
in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-

gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge 
des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen 
angibt, die nach Ziff. 10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

10.3 	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 2 darauf hingewiesen 
wurden.

10.4 	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziffer 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen haben.

	� Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

11. 	 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung
	� Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 

rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie 
einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

	� Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

	� Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächti-
gung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass 
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig Zahlung 
außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung 
des Beitrages erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert 
worden sind.

12. 	 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung
	� Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehen-

den Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate im Verzug sind.

	� Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

13. 	 Beitragsregulierung
13.1 	� Sie haben nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des versi-

cherten Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Auffor-
derung kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die 
Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu machen 
und auf unseren Wunsch nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zu unserem 
Nachteil können wir von Ihnen eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt nicht, wenn Sie beweisen, dass 
Sie an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

13.2 	� Aufgrund Ihrer Änderungsmitteilung oder sonstiger Feststellungen wird der 
Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mit-
teilung bei uns. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht 
unterschritten werden. Alle entsprechend Ziffer 15.1 nach dem Versicherungs-
abschluss eingetretenen Erhöhungen oder Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berücksichtigt.

13.3 	� Unterlassen Sie die rechtzeitige Mitteilung, können wir für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen 
Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein von Ihnen zuviel 
gezahlter Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten.

13.4 	� Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen 
mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

14. 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
	� Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit durch Gesetz nicht 

etwas anders bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

15. 	 Beitragsangleichung
15.1 	� Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die 

Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine 
Beitragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen unabhängig von der Art 
der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung.

15.2 	� Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. 
Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im vergangenem Kalender-
jahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen 
Haftpflichtversicherung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergange-
nen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf 
die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als Schadenzahlungen 
gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen.

	� Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der 
in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu gemeldeten Schadenfälle.

15.3 	� Im Falle einer Erhöhung sind wir berechtigt, im Falle einer Verminderung ver-
pflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich aus Ziffer 15.2 ergebenden Prozent-
satz zu verändern (Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird 
Ihnen mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben.

	� Hat sich der Durchschnitt unserer Schadenzahlungen in jedem der letzten fünf 
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den 
der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach Ziffer 15.2 ermittelt hat, so dürfen 
wir den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der 
Durchschnitt unserer Schadenzahlungen nach unseren unternehmenseigenen 
Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht 
überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

15.4 	� Liegt die Veränderung nach Ziffer 15.2 oder 15.3 unter fünf Prozent, entfällt eine 
Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu 
berücksichtigen.

	 Dauer und Ende des Vertrages / Kündigung

16. 	 Dauer und Ende des Vertrages
16.1 	� Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
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16.2 	� Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

16.3 	� Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

16.4 	� Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum Ab-
lauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; die 
Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

17. 	 Wegfall des versicherten Risikos
	� Wenn Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Versicherung 

bezüglich dieser Risiken. Uns steht der Beitrag zu, den wir hätten erheben kön-
nen, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 
worden wäre, zu dem wir vom Wegfall Kenntnis erlangen.

18. 	 Kündigung nach Beitragsangleichung
	� Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziffer 15.3 

ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, können Sie den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem 
die Beitragserhöhung wirksam werden sollte.

	� Wir haben Sie in der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss Ihnen spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen. 

	� Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungsrecht.

19. 	 Kündigung nach Versicherungsfall
19.1 	� Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

	 –	 von uns eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder

	 –	� Ihnen eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haft-
pflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird.

	� Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat 
nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein.

19.2 	� Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. 
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

	� Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.

20. 	 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen
20.1 	� Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen 

Dritten veräußert, tritt dieser an Ihrer Stelle in die während der Dauer seines 
Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein.

	� Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen auf Grund eines Nießbrauchs, eines 
Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernom-
men wird.

20.2 	 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Fall

	 –	� durch uns dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat,

	 –	� durch den Dritten uns gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode

	 in Schriftform gekündigt werden.

20.3 	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

	 –	� wenn wir es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausüben, in 
welchem wir vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangen;

	 –	� der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei 
das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an 
bestehen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt.

20.4 	� Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungs-
periode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften Sie als 
bisheriger Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag 
dieser Periode als Gesamtschuldner.

20.5 	� Der Übergang eines Unternehmens ist uns durch Sie als bisherigen Versiche-
rungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.

	� Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem uns die Anzeige hätte zugehen müssen und wir den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten.

	� Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, 
die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem wir von der 
Veräußerung Kenntnis erlangen. Dies gilt nur, wenn wir in diesem Monat von 
unserem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht haben.

	� Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, 
wenn uns die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem uns die Anzei-
ge hätte zugehen müssen.

21. 	� Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften

	� Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften sind wir berechtigt, das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, in welchem wir von der Erhöhung Kenntnis erlangt haben.

22. 	 Mehrfachversicherung
22.1 	� Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versiche-

rungsverträgen versichert ist.

22.2 	� Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne dass Sie dies 
wussten, können Sie die Aufhebung des später geschlossenen Vertrages ver-
langen.

22.3 	� Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn Sie es nicht innerhalb eines Monats 
geltend machen, nachdem Sie von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
haben. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung, 
mit der sie verlangt wird, uns zugeht.

	 Ihre Obliegenheiten

23. 	 Ihre vorvertraglichen Anzeigepflichten
23.1 	� Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

	� Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform ge-
fragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen 
im Sinne des S. 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die 
geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt 
oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

	� Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die 
Beantwortung der an Sie gestellten Fragen verantwortlich.

	� Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefah-
rerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

23.2 	 Rücktritt

(1) 	� Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann, 
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde, weil Sie sich der Kennt-
nis der Wahrheit arglistig entzogen haben.

	� Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

	� Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser 
Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen.

	 Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber.

(2) 	� Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

	� Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben. 

	� Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.

(3) 	� Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

	� Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

	� Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

23.3 	 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht

	� Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

	� Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.

	� Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten.

	� Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

	� Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen haben.

	� Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur 
Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen. 

	� Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

	� Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Schriftform kündigen

23.4 	 Anfechtung

	� Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung angelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

24. 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
	� Besonders gefahrdrohende Umstände haben Sie auf unser Verlangen innerhalb 

angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu 
einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.
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25. 	 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles
25.1 	� Jeder Versicherungsfall ist uns unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 

Schadensersatzansprüche erhoben wurden.

25.2 	� Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
sorgen. Unsere Weisungen sind dabei zu befolgen, soweit es für Sie zumutbar ist. 
Sie haben uns ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten 
und uns bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt 
werden.

25.3 	� Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftli-
ches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 
erlassen oder Ihnen gerichtlich der Streit verkündet, haben Sie dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen.

25.4 	� Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf 
Schadensersatz müssen Sie fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe einlegen. Unserer Weisung bedarf es nicht.

25.5 	� Wird gegen Sie ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, haben Sie 
die Führung des Verfahrens uns zu überlassen. Wir beauftragen in Ihrem Namen 
einen Rechtsanwalt. Sie müssen dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen.

26. 	 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
26.1 	� Verletzen Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die Sie vor Eintritt des Ver-

sicherungsfalles zu erfüllen haben, können wir den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Wir haben 
kein Kündigungsrecht, wenn Sie nachweisen, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grobe Fahrlässigkeit beruhte.

26.2 	� Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verlieren Sie 
Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit 
sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

	� Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

	� Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

	� Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns nach 
Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungsrecht ausüben.

	 Weitere Bestimmungen

27. 	 Mitversicherte Personen
27.1 	� Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere 

Personen als Sie selbst, sind alle für Sie geltenden Bestimmungen auf die Mitver-
sicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziffer 4) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines 
Mitversicherten entsteht.

27.2 	� Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich Ih-
nen zu. Sie sind neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich.

28. 	 Abtretungsverbot
	� Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne unsere 

Zustimmung weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den 
geschädigten Dritten ist zulässig.

29. 	 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung
29.1 	� Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Haupt-

verwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

29.2 	� Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 
für den Fall Ihrer Namensänderung.

29.3 	� Haben Sie die Versicherung für Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziffer 
29.2 entsprechende Anwendung.

30. 	 Verjährung
30.1 	� Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-

berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

30.2 	� Ist Ihr Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet worden, 
ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem 
unsere Entscheidung dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

31. 	 Zuständiges Gericht
31.1 	� Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die 

gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem Sitz unserer für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer 
eine natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in 
Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

31.2 	� Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen 
Aufenthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmer. Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragenen Partnergesellschaft ist.

31.3 	� Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherer oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

32. 	 Anzuwendendes Recht
	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Die folgenden Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen sind nur 
Vertragsbestandteil, wenn sie in Ihrem Versicherungsschein und seinen Nach-
trägen ausdrücklich vereinbart und dokumentiert sind.

Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen 
zur Reisehaftpflichtversicherung für Privatpersonen

	� Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Wir als Versicherer 
erbringen die vertraglich vereinbarte Leistung.

1. 	 Was ist versichert?

2. 	 Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?

3. 	 Anrechnung sonstiger Leistungserbringer

4. 	 Was gilt für die Mitversicherung von Schäden an Gasthaushalten?

5. 	 Was gilt bei Schadenereignissen im Ausland?

1. 	 Was ist versichert?
	� Versichert ist – im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden Besonderen Bedingungen 
und Risikobeschreibungen – Ihre gesetzliche Haftpflicht als

	 Privatperson

	� aus den Gefahren des täglichen Lebens – mit Ausnahme der Gefahren eines 
Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen 
Betätigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährli-
chen Beschäftigung – insbesondere

1.1 	� als Familien- und Haushaltungsvorstand (z. B. aus der Aufsichtspflicht über 
Minderjährige);

1.2 	� als Dienstherr der in Ihrem Haushalt tätigen Personen (vgl. Ziffer 2.3);

1.3 	 aus dem Besitz und dem Gebrauch von Fahrrädern;

1.4 	� aus der Ausübung von Sport, ausgenommen Jagd und Haftpflichtansprüche aus 
Schäden in Folge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeugrennen, Box- 
oder Ringkämpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);

2. 	 Welche Regelungen gelten für Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge?
	� Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Füh-

rers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs sowie eines versicherungspflichti-
gen Anhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs / Anhän-
gers verursacht werden.

	� Versichert – wobei die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwortlichen 
Führers und der sonst zur Bedienung des Fahrzeugs berechtigten Personen mit-
versichert ist – ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von

2.1 	� nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden Kraftfahrzeugen 
(Kfz) und Kfz-Anhängern ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindigkeit;

2.2 	� nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen mit einer durch die Bauart 
bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 6 km / h.

	� Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziffer 3.1 (2) AHB und Ziffer 4.3 (1) 
AHB bzw. Ziffer 21 AHB.

	 Wir sind von der Verpflichtung zur Leistung frei,

	 –	� wenn der Fahrer eines Kfz bei Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat;

	 –	� wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug gebraucht hat.

	� Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, wenn Sie das 
Vorliegen der Fahrerlaubnis beim verantwortlichen Fahrer ohne Verschulden 
annehmen durften oder wenn Sie den Gebrauch des Kfz durch den unberechtig-
ten Fahrer nicht bewusst ermöglicht haben.

2.3 	� Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen, 

2.3.1 	 die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden und

2.3.2 	 deren Fluggewicht fünf Kilogramm (5 kg) nicht übersteigt und

2.3.3 	 für die keine Versicherungspflicht besteht.

2.4 	� Wassersportfahrzeugen (auch Windsurfbretter), ausgenommen eigene Segelboo-
te und eigene oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren – auch Hilfs- oder 
Außenbordmotoren – oder Treibsätzen. 

	� Mitversichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die entstehen durch den 
Gebrauch eigener Windsurfgeräte.

	� Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche der Halter oder Eigentümer selbst 
und Ansprüche wegen Schäden an den Wassersportfahrzeugen / -geräten selbst. 
Anderweitig bestehende Versicherungen gehen diesem Versicherungsschutz vor.

	� Ist für das Führen eines Wassersportfahrzeugs eine behördliche Erlaubnis 
erforderlich, bleiben wir von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der 
verantwortliche Führer bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht die behördlich 
vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.

	� Ihnen gegenüber bleibt die Verpflichtung zur Leistung bestehen, wenn Sie das 
Vorliegen der Erlaubnis beim verantwortlichen Führer ohne Verschulden anneh-
men durften oder wenn Sie den Gebrauch des Wassersportfahrzeugs durch den 
unberechtigten Führer nicht bewusst ermöglicht haben.

2.5 	� Ferngelenkten Modellfahrzeugen ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-
keit und ferngelenkten Modellflugzeugen mit einer durch die Bauart bestimmten 
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 15 km / h.
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3. 	 Anrechnung sonstiger Leistungserbringer
	� Leistungsverpflichtungen aus anderen Versicherungsverträgen gehen der Ein-

trittspflicht der Würzburger vor. Dies gilt insbesondere für bestehende, gleichar-
tige Versicherungen im Heimatland des Reisenden.

4. 	� Was gilt für die Mitversicherung von Schäden an 
Gasthaushalten?

	� Mitversichert sind Schäden an Personen, nicht aber an Sachen des Gasthaushal-
tes, sowie Schäden durch Feuer an Hausrat und Gebäuden der Gastfamilien, die 
fahrlässig durch die versicherte Person herbeigeführt wurden.

	� Nicht versichert, und auch nicht versicherbar sind Ansprüche der Gastfamilie 
aus Sachbeschädigung gegen die Gäste.

5. 	 Was gilt bei Schadenereignissen im Ausland?
	� Abweichend von Ziffer 7.9 AHB gelten Schadenereignisse die im Ausland vorkom-

men, als mitversichert.

Allgemeine Unfall-Versicherungs-Bedingungen 
(AUB 2008)

	� Sie als Versicherungsnehmer sind unser Vertragspartner. Versicherte Person 
können Sie oder jemand anderer sein. Wir als Versicherer erbringen die vertrag-
lich vereinbarten Leistungen.

	 Der Versicherungsumfang

1. 	 Was ist versichert?

2. 	 Welche Leistungsarten können vereinbart werden?

2.1 	 Invaliditätsleistung

2.2 	 Übergangsleistung

2.3 	 Tagegeld

2.4 	 Krankenhaus-Tagegeld

2.5 	 Genesungsgeld

2.6 	 Todesfallleistung

2.7 	 Unfallrente

2.8 	 Kosmetische Operationen

2.9 	 Bergungskosten / Unfallservice

2.10 	 Kurkostenbeihilfe

2.11 	 Sofortleistung bei Schwerverletzung

3. 	 Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen?

4. 	 Welche Personen sind nicht versicherbar?

5. 	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

6. 	 Was müssen Sie

	 –	 bei vereinbartem Kinder Tarif

	 –	 bei Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

	 beachten?

	 Der Leistungsfall

7. 	 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?

8. 	 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?

9. 	 Wann sind die Leistungen fällig?

	 Die Versicherungsdauer

10. 	� Wann beginnt und wann endet der Vertrag? 
Wann ruht der Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

	 Der Versicherungsbeitrag

11. 	� Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? Was geschieht, wenn Sie 
einen Beitrag nicht rechtzeitig bezahlen?

	 Weitere Bestimmungen

12. 	� Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten Personen zueinander?

13. 	 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?

14. 	 Wie können Sie den Verlust von Ansprüchen vermeiden? (entfällt)

15. 	 Wann verjähren Ansprüche aus dem Vertrag?

16. 	 Welches Gericht ist zuständig?

17. 	� Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?  
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

18. 	 Welches Recht findet Anwendung?

	 Der Versicherungsumfang

1. 	 Was ist versichert?
1.1 	� Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der versicherten Person wäh-

rend der Wirksamkeit des Vertrages zustoßen.

1.2 	� Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.

1.3 	� Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen 
auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesund-
heitsschädigung erleidet.

1.4 	� Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen 
oder Wirbelsäule

	 –	 ein Gelenk verrenkt wird oder

	 –	 Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.5 	� Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziff. 3), nicht ver-
sicherbare Personen (Ziff. 4) sowie die Ausschlüsse (Ziff. 5) weisen wir hin. Sie 
gelten für alle Leistungsarten.

2. 		  Welche Leistungsarten können vereinbart werden?
		�  Die Leistungsarten, die Sie vereinbaren können, werden im Folgenden oder in 

zusätzlichen Bedingungen beschrieben.

		�  Die von Ihnen mit uns vereinbarten Leistungsarten und die Versicherungs-
summen ergeben sich aus dem Versicherungsschein und seinen Nachträgen.

2.1 		  Invaliditätsleistung

2.1.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1		�  Die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten Person ist 
unfallbedingt dauerhaft beeinträchtigt (Invalidität). Eine Beeinträchtigung ist 
dauerhaft, wenn sie voraussichtlich länger als drei Jahre bestehen wird und 
eine Änderung des Zustandes nicht erwartet werden kann.

		  Die Invalidität ist

		  –	 innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und

		  –	� innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schriftlich 
festgestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden.

2.1.1.2 		� Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person 
unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

2.1.2 		  Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1 		 Die Invaliditätsleistung zahlen wir als Kapitalbetrag.

2.1.2.2 		� Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssumme 
und der Grad der unfallbedingten Invalidität.

2.1.2.2.1 	� Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten 
Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invalidi-
tätsgrade:

	 	 •	 Arm 	 70 %

	 	 •	 Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 	 65 %

	 	 •	 Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 	 60 %

	 	 •	 Hand 	 55 %

	 	 •	 Daumen 	 20 %

	 	 •	 Zeigefinger 	 10 %

	 	 •	 anderer Finger 	 5 %

	 	 •	 Bein über der Mitte des Oberschenkels 	 70 %

	 	 •	 Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 	 60 %

	 	 •	 Bein bis unterhalb des Knies 	 50 %

	 	 •	 Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 	 45 %

	 	 •	 Fuß 	 40 %

	 	 •	 große Zehe 	 5 %

	 	 •	 andere Zehe 	 2 %

	 	 •	 Auge 	 50 %

	 	 •	 Gehör auf einem Ohr 	 30 %

	 	 •	 Geruchssinn 	 10 %

	 	 •	 Geschmackssinn 	 5 %

		�  Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entspre-
chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 	� Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad 
danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit 
insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 	� Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen 
bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad um 
die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziff. 2.1.2.2.1 und Ziff. 2.1.2.2.2 zu 
bemessen.

2.1.2.2.4 	� Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträchtigt, 
werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgra-
de zusammengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht berücksichtigt.

2.1.2.3 		 entfällt

2.1.2.4 		 Stirbt die versicherte Person

		  –	 aus unfallfreier Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall

		  oder

		  –	 gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,

		�  und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leisten wir nach 
dem Invaliditätsgrad, mit dem auf Grund der ärztlichen Befunde zu rechnen 
gewesen wäre.

2.2 		  Übergangsleistung

2.2.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die normale körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der versicherten 
Person ist im beruflichen oder außerberuflichen Bereich unfallbedingt

		  –	 nach Ablauf von sechs Monaten vom Unfalltag an gerechnet und

		  –	 ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen

		  noch um mindestens 50 % beeinträchtigt.

		�  Diese Beeinträchtigung hat innerhalb der sechs Monate ununterbrochen be-
standen. Sie ist von Ihnen spätestens sieben Monate nach Eintritt des Unfalles 
unter Vorlage eines ärztlichen Attestes bei uns geltend gemacht worden.

2.2.2 		  Art und Höhe der Leistung

		�  Die Übergangsleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
gezahlt. Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung 
von Leistung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

		�  Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die 
Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.3 		  Tagegeld

2.3.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		  Die versicherte Person ist unfallbedingt

		  –	 in der Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt und

		  –	 in ärztlicher Behandlung.
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2.3.2 		  Höhe und Dauer der Leistung:

		�  Das Tagegeld wird nach der vereinbarten Versicherungssumme berechnet. Es 
wird nach dem festgestellten Grad der Beeinträchtigung der Berufstätigkeit 
oder Beschäftigung abgestuft. Das Tagegeld wird für die Dauer der ärztlichen 
Behandlung, längstens für ein Jahr, vom Unfalltag an gerechnet, gezahlt.

2.4 		  Krankenhaustagegeld

2.4.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person befindet sich wegen des Unfalles in medizinisch 
notwendiger vollstationärer Heilbehandlung. Kuren sowie Aufenthalte in 
Sanatorien und Erholungsheimen gelten nicht als medizinisch notwendige 
Heilbehandlung.

2.4.2 		  Höhe und Dauer der Leistung:

		�  Das Krankenhaustagegeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssum-
me für jeden Kalendertag der vollstationären Behandlung gezahlt, längstens 
jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltag an gerechnet.

2.5 		  Genesungsgeld

2.5.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person ist aus der vollstationären Behandlung entlassen wor-
den und hatte Anspruch auf Krankenhaustagegeld nach Ziff. 2.4.

2.5.2 		  Höhe und Dauer der Leistung:

		�  Das Genesungsgeld wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für 
die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die wir Krankenhaustage-
geld leisten, Iängstens für 100 Tage und zwar

		  –		  für den 1. bis 10. Tag 	 100 %

		  –		  für den 11. bis 20. Tag 	 50 %

		  –		  für den 21. bis 100. Tag 	 25 %

		  des Krankenhaustagegeldes.

2.6 		  Todesfallleistung

2.6.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person ist in Folge des Unfalles innerhalb eines Jahres gestor-
ben. Auf die besonderen Pflichten nach Ziff. 7.5 weisen wir hin.

2.6.2 		  Höhe der Leistung:

		�  Die Todesfallleistung wird in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
gezahlt.

2.7 		  Unfallrente

2.7.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer körperlichen 
oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidität) mindestens zu 50 % (Invalidi-
tätsgrad) beeinträchtigt.

2.7.2 		  Art und Höhe der Leistung:

		  Die Unfallrente zahlen wir

		  –	 in Abhängigkeit vom festgestellten Invaliditätsgrad und

		  –	 unabhängig vom Lebensalter der versicherten Person

		  in der Höhe der vereinbarten Versicherungssumme.

2.7.2.1 		� Grundlage für die Berechnung der Leistung ist der Grad der unfallbedingten 
Invalidität (Invaliditätsgrad) und die vereinbarte Versicherungssumme für 
den entsprechenden Invaliditätsgrad.

2.7.2.1.1 	� Der Invaliditätsgrad bemisst sich nach den Grundsätzen der Ziffern 2.1.2.2.1 
bis 2.1.2.2.4 der AUB 2008. Sie und wir sind gemäß Ziffer 9.4 AUB 2008 be-
rechtigt den Invaliditätsgrad jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem 
Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur Vollendung 
des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf Jahre.

2.7.2.1.2 	� Eventuell zu Ziffer 2.1.2.3 AUB 2008 vereinbarte progressive Invaliditätsstaf-
feln, besondere Gliedertaxen für bestimmte Berufsgruppen oder sonstige 
Mehrleistungen im Invaliditätsfall bleiben für die Unfallrente unberück-
sichtigt.

2.7.2.2 		� Die Unfallrente wird rückwirkend ab Beginn des Monats, in dem sich der 
Unfall ereignet hat, geleistet. Sie wird monatlich im Voraus bis zum Ende des 
Monats gezahlt, in dem

2.7.2.2.1 	 die versicherte Person stirbt oder

2.7.2.2.2 	� wir Ihnen mitteilen, dass eine nach Ziffer 2.7.2.1 AUB 2008 vorgenommene 
ärztliche Bemessung ergeben hat, dass der Grad der Invalidität unter 50 % 
gesunken ist.

2.8 		  Kosmetische Operationen

2.8.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

2.8.1.1 		� Die Körperoberfläche der versicherten Person ist durch den Unfall derart 
beschädigt oder verformt, dass nach Abschluss der Heilbehandlungen das 
äußere Erscheinungsbild der versicherten Person dauernd beeinträchtigt ist.

2.8.1.2 		� Die versicherte Person hat sich nach dem Unfall einer kosmetischen Ope-
ration unterzogen. Als kosmetische Operation gilt eine nach Abschluss der 
Heilbehandlung durchgeführte ärztliche Behandlung mit dem Ziel, eine 
unfallbedingte Beeinträchtigung des äußeren Erscheinungsbildes der versi-
cherten Person zu beheben.

2.8.1.3 		� Die kosmetische Operation und die klinische Behandlung erfolgt innerhalb 
von drei Jahren nach dem Unfall. Der Beginn der Behandlung ist uns vorher 
anzuzeigen.

2.8.1.4 		� Hat ein anderer Ersatzpflichtiger zu leisten, wird der zu zahlende Betrag um 
diese Vorleistung gekürzt. Dies gilt insbesondere für die Leistungen eines 
gesetzlichen oder privaten Kosten- oder Leistungsträgers. Bestehen bei uns 
mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die Leistung nur aus 
einem dieser Verträge erbracht.

2.8.2 		  Art und Höhe der Leistung:

		�  Es wird Ersatz geleistet bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme 
für nachgewiesene

		  –	 Arztkosten und sonstige Operationskosten

		  –	� Notwendige Kosten für Unterbringung und Verpflegung in einem Kranken-
haus

		  –	 Kein Ersatz wird geleistet für Zahnbehandlungs- und Zahnersatzkosten

		  –	� Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmit-
tel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für Krankenpflege, soweit nicht die 
Hinzuziehung von beruflichem Pflegepersonal ärztlich angeordnet wurde.

2.8.2.1 		� Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leis-
tung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.9 		  Bergungskosten / Unfallservice

2.9.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		  Die versicherte Person hat einen Unfall erlitten.

2.9.2 		  Art und Höhe der Leistung:

		�  Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme die folgenden 
Leistungen:

2.9.2.1 		� Ersatz der Kosten für Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öffentlich-
rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierfür 
üblicherweise Gebühren berechnet werden. Die Kosten werden auch dann 
ersetzt, wenn der Unfall unmittelbar drohte oder nach den konkreten Um-
ständen zu vermuten war.

2.9.2.2 		� Beschaffung / Bereitstellung von Informationen über die Möglichkeit ärztlicher 
Versorgung und Herstellung der Verbindung zwischen dem Hausarzt der 
versicherten Person und dem behandelnden Arzt oder Krankenhaus.

2.9.2.3 		� Ersatz der Kosten für den Transport des Verletzten in das nächste Kranken-
haus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch notwendig und ärztlich 
angeordnet.

2.9.2.4 		� Ersatz des Mehraufwandes bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem ständi-
gen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche Anordnungen zurückge-
hen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren.

2.9.2.5 		� Ersatz der zusätzlichen Heimfahrt- oder Unterbringungskosten bei einem Ur-
laub im Ausland für mitreisende minderjährige Kinder und dem mitreisenden 
Partner der versicherten Person.

2.9.2.6 		� Ersatz der Kosten für die Überführung zum ständigen Wohnsitz im Todesfall 
im Inland. Bei Todesfall im Ausland Ersatz der Kosten für die Überführung 
zum ständigen Wohnsitz oder Ersatz der Kosten für die Bestattung im Ausland.

2.9.2.7 		� Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädigung aus 
anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der Erstattungsanspruch gegen 
uns nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder 
Leistungsträgers. Bestreitet ein anderer Ersatzpflichtiger seine Leistungs-
pflicht, können Sie sich unmittelbar an uns halten.

2.9.2.8 		� Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die 
Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.9.2.9 		� Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leis-
tung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.10 		  Kurkostenbeihilfe

2.10.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person tritt nach einem unfallbedingten Krankenhausauf-
enthalt von mindestens 21 Tagen eine medizinisch notwendige Kur- oder 
Rehabilitationsmaßnahme an, die im Zusammenhang mit dem Unfallereignis 
steht und durch ein fachärztliches Attest nachzuweisen ist. Die Kur- oder Re-
habilitationsmaßnahme muss innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
der Krankenhausbehandlung angetreten sein und eine Mindestdauer von 21 
Tagen, maximal eine Dauer von 28 Tagen haben.

2.10.2 		  Art und Höhe der Leistung:

2.10.2.1 	� Wir übernehmen bis zur vereinbarten Versicherungssumme die Kosten für 
ärztliche Behandlung, Arznei- und Heilmittel (z. B. Bäder, Massagen und 
Krankengymnastik) sowie die Aufwendungen für Kurtaxe, Unterkunft und 
Verpflegung.

2.10.2.2 	� Soweit ein anderer Ersatzpflichtiger eintritt, oder eine Entschädigung aus 
anderen Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen diese 
Leistungsverpflichtungen vor, und es kann der Erstattungsanspruch gegen 
uns nur wegen der restlichen Kosten geltend gemacht werden. Dies gilt 
insbesondere für die Leistungen eines gesetzlichen oder privaten Kosten- oder 
Leistungsträgers.

2.10.2.3 	� Die Leistung kann für jeden Unfall nur einmal in Anspruch genommen 
werden.

2.10.2.4 	� Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die 
Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

2.10.2.5 	� Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leis-
tung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.11 		  Sofortleistung bei Schwerverletzung

2.11.1 		  Voraussetzungen für die Leistung:

		�  Die versicherte Person ist durch einen Unfall schwer verletzt worden. Eine 
schwere Verletzung liegt vor bei:

		  –	 Querschnittslähmung nach Schädigung des Rückenmarks

		  –	 Amputation eines Armes oder einer Hand

		  –	 Amputation eines Beines oder eines Fußes

		  –	 Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30 % der Körperoberfläche

		  –	 Erblindung auf beiden Augen

			   –	 Schwere Mehrfachverletzungen

			   –	 Gewebe zerstörende Schäden an zwei inneren Organen oder

			   –	� Brüche langer Röhrenknochen an zwei unterschiedlichen Gliedmaßenab-
schnitten oder

			   –	 Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen 

	 	 	 	 	 • Gewebe zerstörender Schaden eines inneren Organs,

	 	 	 	 	 • Bruch eines langen Röhrenknochens,

	 	 	 	 	 • Bruch des Beckens,

	 	 	 	 	 • Bruch der Wirbelsäule

2.11.2 		  Art und Höhe der Leistung:

2.11.2.1 	� Wir zahlen die für die versicherte Person vereinbarte Versicherungssumme 
für Todesfallleistung als Invaliditätsvorschuss, sofern der Tod nicht innerhalb 
von 72 Stunden nach dem Unfall eintritt.
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2.11.2.2 	� Die Höhe der Leistung ist auf maximal 6.000 € begrenzt, sofern keine abwei-
chende Vereinbarung besteht.

2.11.2.3 	� Diese Leistung (Invaliditätsvorschuss) wird mit einer späteren Invaliditätsleis-
tung verrechnet.

2.11.2.4 	� Eine für andere Leistungsarten vereinbarte dynamische Erhöhung von Leis-
tung und Beitrag findet auf diese Leistung keine Anwendung.

2.11.2.5 	� Bestehen bei uns mehrere Verträge für die versicherte Person, so wird die 
Leistung nur aus einem dieser Verträge erbracht.

3. 	 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?
	� Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben Krankheiten oder Ge-

brechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung 
oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich

	 –	 im Falle einer Invalidität der Prozentsatz des Invaliditätsgrades,

	 –	� im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, in allen anderen Fällen

	� die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Be-
trägt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt jedoch die Minderung.

4. 	 Welche Personen sind nicht versicherbar?
4.1 	� Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind:

	 –	� dauernd pflegebedürftige Personen. 
Pflegebedürftig ist, wer für die Verrichtungen des täglichen Lebens überwie-
gend fremder Hilfe bedarf.

	 –	� Personen, deren Teilhabe am allgemeinen Leben dauerhaft ausgeschlossen ist. 
Für die Einordnung sind insbesondere der mentale Geisteszustand und die 
objektiven Lebensumstände der Person zu berücksichtigen.

4.2 	� Der Versicherungsschutz erlischt, sobald die versicherte Person im Sinne von 
Ziffer 4.1 nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet die Versicherung.

4.3 	� Der für die unter Ziffer 4.1 genannten Personen seit Vertragsschluss bzw. Eintritt 
der Versicherungsunfähigkeit entrichtete Beitrag ist zurückzuzahlen.

5. 	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?
5.1 	 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

5.1.1 	� Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, 
auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epilepti-
sche Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten 
Person ergreifen.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch 
ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht waren.

5.1.2 	� Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine 
Straftat ausführt oder versucht.

5.1.3 	� Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignis-
se verursacht sind.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf Reisen im 
Ausland überraschend von Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen wird.

	� Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn 
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich die 
versicherte Person aufhält.

	� Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren Gebiet be-
reits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme 
am Krieg oder Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusam-
menhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern 
China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Rußland oder USA.

5.1.4 	 Unfälle der versicherten Person

	 –	� als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deut-
schem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges Besatzungs-
mitglied eines Luftfahrzeuges;

	 –	� bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit;

	 –	 bei der Benutzung von Raumfahrzeugen.

5.1.5 	� Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, 
Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen ein-
schließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die 
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

5.1.6 	 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind.

5.2 	 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

5.2.1 	� Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis nach Ziff. 1.3 die überwiegende Ursache ist.

5.2.2 	 Gesundheitsschäden durch Strahlen.

5.2.3 	� Gesundheitsschädigungen durch HeiImaßnahmen oder Eingriffe am Körper der 
versicherten Person.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, 
auch strahlendiagnostische und -therapeutische, durch einen unter diesen 
Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren.

5.2.4 	 Infektionen.

5.2.4.1.	Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

	 –	 durch Insektenstiche oder -bisse oder

	 –	� durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen 

	� verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper 
gelangten.

5.2.4.2	 Versicherungsschutz besteht jedoch für

	 –	 Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für

	 –	� Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, die 
nicht nach Ziff. 5.2.4.1 ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten.

5.2.4.3	� Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe verursacht sind, gilt 
Ziff. 5.2.3 Satz 2 entsprechend.

5.2.5 	� Vergiftungen in Folge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe durch den Schlund.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum Zeitpunkt des Unfalles 

das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergif-
tungen durch Nahrungsmittel.

5.2.6 	� Krankhafte Störungen in Folge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch 
einen Unfall verursacht wurden.

5.2.7 	 Bauch- oder Unterleibsbrüche.

	� Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag 
fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden sind.

6. 	� Was müssen Sie bei vereinbartem Kinder-Tarif und bei 
Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschäftigung beachten?

6.1 	 Umstellung des Kinder-Tarifs

6.1.1 	� Bis zum Ablauf des Versicherungsjahres, in dem das nach dem Kinder-Tarif 
versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, besteht Versicherungsschutz zu 
den vereinbarten Versicherungssummen. Danach gilt der zu diesem Zeitpunkt 
gültige Tarif für Erwachsene. Sie haben jedoch folgendes Wahlrecht:

	 –	� Sie zahlen den bisherigen Beitrag und wir reduzieren die Versicherungssum-
men entsprechend.

	 –	� Sie behalten die bisherigen Versicherungssummen, und wir berechnen einen 
entsprechend höheren Beitrag.

6.1.2 	� Über Ihr Wahlrecht werden wir Sie rechtzeitig informieren. Teilen Sie uns das 
Ergebnis Ihrer Wahl nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des neuen 
Versicherungsjahres mit, setzt sich der Vertrag entsprechend der ersten Wahl-
möglichkeit fort.

6.2 	 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung

6.2.1 	� Die Höhe der Versicherungssummen bzw. des Beitrages hängen maßgeblich von 
der Berufstätigkeit oder der Beschäftigung der versicherten Person ab. Grundlage 
für die Bemessung der Versicherungssummen und Beiträge ist unser geltendes 
Berufsgruppenverzeichnis.

	� Eine Änderung der Berufstätigkeit oder Beschäftigung der versicherten Person 
müssen Sie uns daher unverzüglich mitteilen. Pflichtwehrdienst, Zivildienst oder 
militärische Reserveübungen fallen nicht darunter.

6.2.2 	� Errechnen sich bei gleichbleibendem Beitrag nach dem zum Zeitpunkt der Ände-
rung gültigen Tarif niedrigere Versicherungssummen, gelten diese nach Ablauf 
eines Monats ab der Änderung. Errechnen sich dagegen höhere Versicherungs-
summen, gelten diese, sobald uns Ihre Erklärung zugeht, spätestens jedoch nach 
Ablauf eines Monats ab der Änderung.

	� Die neu errechneten Versicherungssummen gelten sowohl für berufliche als 
auch für außerberufliche Unfälle.

6.2.3 	� Auf Ihren Wunsch führen wir den Vertrag auch mit den bisherigen Versiche-
rungssummen bei erhöhtem oder gesenktem Beitrag weiter, sobald uns Ihre 
Erklärung zugeht.

	 Der Leistungsfall

7. 	 Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)?
	� Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können wir unsere Leis-

tung nicht erbringen.

7.1 	� Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht herbeiführt, müs-
sen Sie oder die versicherte Person unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine 
Anordnungen befolgen und uns unterrichten.

7.2 	� Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die versicherte Person 
wahrheitsgemäß ausfüllen und uns unverzüglich zurücksenden; von uns 
darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher Weise 
erteilt werden.

7.3 	� Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte Person auch von die-
sen untersuchen lassen. Die notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalles tragen wir.

7.4 	� Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen Anlässen – behandelt 
oder untersucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden 
sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

7.5 	� Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48 Stunden zu 
melden, auch wenn uns der Unfall schon angezeigt war. Uns ist das Recht zu 
verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns beauftragten 
Arzt vornehmen zu lassen.

8. 	 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
	� Wird eine Obliegenheit nach Ziff. 7 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versi-

cherungsschutz.

	� Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere 
Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.

	� Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

	� Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben.

	� Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes 
Kündigungsrecht wegen der Verletzung einer vorvertraglichen Anzeigepflicht 
ausüben.

9. 	 Wann sind die Leistungen fällig?
9.1 	� Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch inner-

halb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob und in welchem Umfang wir 
einen Anspruch anerkennen. Die Fristen beginnen mit dem Eingang folgender 
Unterlagen:

	 –	 Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen,

	 –	� beim Invaliditatsanspruch zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des 
Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der Invalidität notwendig ist.

	� Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsanspruchs 
entstehen, übernehmen wir

	 –	 bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,

	 –	 bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe,
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	 –	 bei Tagegeld bis zu 1 Tagegeldsatz,

	 –	 bei Krankenhaustagegeld bis zu 1 Krankenhaustagegeldsatz.

	 Sonstige Kosten übernehmen wir nicht.

9.2 	� Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen über Grund und 
Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb von zwei Wochen.

9.3 	� Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach fest, zahlen wir – auf 
Ihren Wunsch – angemessene Vorschüsse.

	� Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todesfallsumme 
beansprucht werden.

9.4 	� Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu 
drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist von drei auf fünf 
Jahre. Dieses Recht muss

	 –	� von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht nach 
Ziff. 9.1,

	 –	 von Ihnen vor Ablauf der Frist ausgeübt werden.

	� Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als wir bereits 
erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 % jährlich zu verzinsen.

9.5 	� Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug sind wir berechtigt, Le-
bensbescheinigungen anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich 
übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit.

	 Die Versicherungsdauer

10. 	� Wann beginnt und wann endet der Vertrag? Wann ruht der 
Versicherungsschutz bei militärischen Einsätzen?

10.1 	 Beginn des Versicherungsschutzes

	� Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag unverzüglich nach 
Fälligkeit im Sinne von Ziff. 11.2 zahlen.

10.2 	 Dauer und Ende des Vertrages

	� Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.

	� Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 
um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

	� Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

	� Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres gekündigt werden; 
die Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein.

10.3 	 Kündigung nach Versicherungsfall

	� Den Vertrag können Sie oder wir durch Kündigung beenden, wenn wir eine 
Leistung erbracht oder Sie gegen uns Klage auf eine Leistung erhoben haben. Die 
Kündigung muss Ihnen oder uns spätestens einen Monat nach Leistung oder – im 
Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Vergleich oder 
Rechtskraft des Urteils in Schriftform zugegangen sein.

	� Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung sofort nach ihrem Zugang bei uns wirksam. 
Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, 
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. Eine Kündigung durch uns wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen 
wirksam.

10.4 	 Ruhen des Versicherungsschutzes bei militärischen Einsätzen

	� Der Versicherungsschutz tritt für die versicherte Person außer Kraft, sobald sie 
Dienst in einer militärischen oder ähnlichen Formation leistet, die an einem 
Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz zwischen den Ländern China, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Japan, Rußland oder USA beteiligt ist. Der Versiche-
rungsschutz lebt wieder auf, sobald uns Ihre Anzeige über die Beendigung des 
Dienstes zugegangen ist.

	 Der Versicherungsbeitrag

11. 	� Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten?  
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?

11.1 	 Beitrag und Versicherungsteuer

	� Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die Sie in der 
jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten haben.

11.2 	 Zahlung und Folgen verspäteter ZahIung / Erster oder einmaliger Beitrag

11.2.1 	 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

	� Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Zugang des Versiche-
rungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn.

	� Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur 
die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

11.2.2 	Späterer Beginn des Versicherungsschutzes

	� Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam 
gemacht wurden. Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung 
nicht zu vertreten haben.

11.2.3 	Rücktritt

	� Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom 
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurück-
treten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

11.3 	 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

11.3.1 	 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung

	 Die Folgebeiträge werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fällig.

11.3.2 	Verzug

	� Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 

Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und Ihnen 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist 
nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrags sowie die 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und die Rechtsfolgen angeben, die 
nach den Ziffern 11.3.3 und 11.3.4 mit dem Fristablauf verbunden sind.

	� Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu 
verlangen.

11.3.3 	Kein Versicherungsschutz

	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn 
Sie mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen 
wurden.

11.3.4 	Kündigung

	� Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kön-
nen wir den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 11.3.2 Abs. 2 darauf hingewiesen haben.

	� Haben wir gekündigt, und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Beitrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen 
dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz.

11.4 	 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

	� Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und 
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen.

	� Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
unserer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung erfolgt.

	� Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermäch-
tigung widerrufen haben, oder haben Sie aus anderen Gründen zu vertreten, 
dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, 
künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. Sie sind zur 
Übermittlung des Beitrags erst verpflichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform 
aufgefordert worden sind.

11.5 	 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

	� Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehen-
den Raten sofort fällig, wenn Sie mit der Zahlung einer Rate in Verzug sind.

	� Ferner können wir für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

11.6 	 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

	� Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages haben wir, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum ent-
spricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.

11.7 	 Beitragsbefreiung bei der Versicherung von Kindern

	� Wenn Sie während der Versicherungsdauer sterben und

	 –	 Sie bei Versicherungsbeginn das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten,

	 –	 die Versicherung nicht gekündigt war und

	 –	 Ihr Tod nicht durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht wurde,

	 gilt folgendes:

11.7.1 	� Die Versicherung wird mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungs-
summen bis zum Ablauf des Versicherungsjahres beitragsfrei weiter geführt, in 
dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet.

11.7.2 	� Der gesetzliche Vertreter des Kindes wird neuer Versicherungsnehmer, wenn 
nichts anderes vereinbart ist.

	 Weitere Bestimmungen

12. 	� Wie sind die Rechtsverhältnisse der am Vertrag beteiligten 
Personen zueinander?

12.1 	� Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen 
(Fremdversicherung), steht die Ausübung der Rechte aus dem Vertrag nicht der 
versicherten Person, sondern Ihnen zu. Sie sind neben der versicherten Person 
für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

12.2 	� Alle für Sie geltenden Bestimmungen sind auf Ihren Rechtsnachfolger und sons-
tige Anspruchsteller entsprechend anzuwenden.

12.3 	� Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne unsere Zustimmung 
weder übertragen noch verpfändet werden.

13. 	 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?
13.1 	� Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände

	� Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten 
Gefahrumstände in Textform anzuzeigen, nach denen wir Sie in Textform ge-
fragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem 
vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen 
im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich sind die Umstände, 
die geeignet sind, auf unseren Entschluss Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen.

	� Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrerheblichen Umstände und die 
Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich.

	� Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefah-
rerheblichen Umstand, müssen Sie sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

13.2 	 Rücktritt

13.2.1 	Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts

	� Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen uns, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn 
wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeige-
pflichtverletzung hingewiesen haben.

	� Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung 
stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Um-
stände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die unser Rück-
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trittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung 
Ihnen gegenüber.

13.2.2 	Ausschluss des Rücktrittsrechts

	� Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

	� Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter 
die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht haben.

	� Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht 
besteht nicht, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen 
hätten.

13.2.3 	Folgen des Rücktritts

	 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

	� Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versi-
cherungsschutz nicht versagen, wenn Sie nachweisen, dass der unvollständig 
oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in 
diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt haben.

	� Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rück-
trittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

13.3 	 Kündigung oder rückwirkende Vertragsanpassung

13.3.1 	� Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeige-
pflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir 
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtsverletzung hingewiesen haben.

	� Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere Umstände zur 
Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigepflicht Kenntnis erlangt haben.

	� Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigepflichtverletzung 
nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrich-
tigkeit der Anzeige kannten.

	� Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten.

13.3.2 	�Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtsverletzung hingewiesen haben.

	� Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklä-
rung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die uns zur 
Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen.

	� Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

	� Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder 
schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, 
können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung 
fristlos in Schriftform kündigen.

13.4. 	 Anfechtung

	� Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt 
unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns der Teil des Beitrages zu, der der 
bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit 
entspricht.

14. 	� Wie können Sie den Verlust von Ansprüchen vermeiden? 
(entfällt)

15. 	 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
15.1 	� Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Frist-

berechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches.

15.2 	� Ist ein einen Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet wor-
den, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu 
dem Ihnen unsere Entscheidung in Textform zugeht.

16. 	 Welches Gericht ist zuständig?
16.1 	� Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gericht-

liche Zuständigkeit nach unserem Sitz oder dem unserer für den Versicherungs-
vertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in 
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermange-
lung eines solchen, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.

16.2 	� Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht erhoben 
werden, das für Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort 
Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist.

17. 	� Was ist bei Mitteilungen an uns zu beachten?  
Was gilt bei Änderung Ihrer Anschrift?

17.1 	� Alle für uns bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an unsere Haupt-
verwaltung oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als 
zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

17.2 	� Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend 
für den Fall einer Änderung Ihres Namens.

18. 	 Welches Recht findet Anwendung?
	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Besondere Bedingungen zur  
Reiseunfallversicherung (BB-RUV 2008)

1. 	 Was ist versichert ?
	� Abweichend von Ziffer 1.1 AUB 2008 besteht der Versicherungsschutz nur für 

Unfälle, die der versicherten Person während des versicherten Zeitraumes, 
maximal bis zu 180 Tagen, auf einer privat veranlassten Reise (touristische Reise) 
zustoßen.

2. 	 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen ?
	� In Ergänzung von Ziffer 5 AUB 2008 sind folgende Fälle vom Versicherungsschutz 

ausgeschlossen:

	 Ausschlussklausel für Terrorismusschäden

	� Die folgende Ausschlussklausel für Terrorschäden findet auf folgende Erweite-
rungen der AUB Anwendung:

	 –	 Vergiftungen durch Gifte, Dämpfe oder Gase und Insektenstiche

	 –	 Lebensmittelvergiftungen

	 –	 Infektionen

	� Ungeachtet anders lautender Formulierungen oder Vereinbarungen im Vertrag 
oder seinen Anhängen sind aus der Deckung ausgeschlossen alle Schäden, 
Beschädigungen, Kosten oder Aufwendungen, welcher Art auch immer, die 
direkt oder indirekt durch Terror- oder Sabotageakte verursacht wurden oder das 
Ergebnis von ihnen sind oder damit in Zusammenhang stehen.

	� Terror- oder Sabotageakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-
nengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ideologischer oder ähnlicher 
Zwecke, mit dem Ziel auf eine Regierung oder staatliche Einrichtung Einfluß zu 
nehmen oder Angst und Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölke-
rung zu verbreiten.

	� Diese Vereinbarung schließt weiterhin Schäden, Beschädigungen, Kosten oder 
Aufwendungen aus, die welcher Art auch immer, direkt oder indirekt dadurch 
verursacht, resultierend von oder in Zusammenhang mit jeglichen Aktivitäten, 
zur Kontrolle, Verhütung, Unterdrückung oder andere Wege zur Verhinderung 
der Aktionen des Terrorismus oder der Sabotage sind.

	� Im Schadenfall liegt die Beweislast dafür, dass der Schaden oder die geltend 
gemachten Aufwendungen nicht unter diesen Ausschluss fallen, beim Versiche-
rungsnehmer.

	� Sollten einzelne Bestimmungen in dieser Klausel ganz oder teilweise unwirk-
sam oder nichtig sein oder werden, wird hierdurch die Rechtswirksamkeit des 
gesamten Vertrages nicht berührt. Die Parteien sind verpflichtet, zusammen-
zuwirken, um die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine 
wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaft-
lichen Ergebnis der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung mög-
lichst nahe kommt.

Besondere Bedingungen für die Unfallversiche-
rung mit progressiver Invaliditätsstaffel (225 %)

	� Ziffer 2.1 der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2008) wird wie 
folgt erweitert:

	� Für den 25 % übersteigenden Teil erfolgt die Abrechnung gemäß nachfolgender 
Tabelle.

	 Tabelle zur Leistungsberechnung:
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Gesetzesauszüge

	 Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG)

§ 28 	Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
(1) 	� Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versicherungsnehmer 

vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen ist, 
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von der 
Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei 
denn, die Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) 	� Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom Versiche-
rungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht zur Leistung 
verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer die Oblie-
genheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt 
der Versicherungsnehmer.

(3) 	� Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 
des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(4) 	� Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach Absatz 2 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Aus-
kunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) 	� Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer vertragli-
chen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

§ 37 	 Zahlungsverzug bei Erstprämie
(1) 	� Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist der 

Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten.

(2) 	� Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfalles nicht 
gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versi-
cherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

§ 38 	Zahlungsverzug bei Folgeprämie
(1) 	� Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-

cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, 
die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, 
wenn sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem 
Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge 
jeweils getrennt anzugeben.

(2) 	� Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungsnehmer 
bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Verzug, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

(3) 	� Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der geschuldeten 
Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-
frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf 
ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die 
Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden 
worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 
bleibt unberührt.

Erklärung zum Datenschutz

	� Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)  
Version 09 / 2007

I. 	 Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit
	� Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die Würzburger Versicherungs- 

AG, insbesondere zur Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobe-
urteilung), zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung 
unserer Leistungspflicht, zu Ihrer Beratung und Information sowie allgemein zur 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung. Personenbezogene Daten dürfen 
nach geltendem Datenschutzrecht erhoben, verarbeitet oder genutzt werden 
(Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, anordnet oder 
wenn eine wirksame Einwilligung des Betroffenen vorliegt.

	� Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allge-
meinen personenbezogener Daten (z. B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen 
Vertrauensverhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit 
es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich 
ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 
28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis 
oft eine umfangreiche und zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei 
Vorliegen dieser Einwilligungserklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht 
diese Einwilligungserklärung eine Datenverwendung auch für die Fälle, die nicht 
von vornherein durch die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes erfasst 
werden. (Vgl. dazu Ziffer II.)

	� Einen intensiveren Schutz genießen besondere Arten personenbezogener Daten 
(insbesondere Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwen-
den, wenn Sie zuvor hierzu ausdrücklich einwilligen.

	� Mit den nachfolgenden Einwilligungen ermöglichen Sie zudem eine Datenver-

wendung auch solcher Daten, die dem besonderen gesetzlichen Schutz von 
Privatgeheimnissen gemäß § 203 Strafgesetzbuch unterliegen.

	� Diese Einwilligungen sind ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie 
wirken unabhängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. 
Es steht Ihnen frei, diese Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft 
jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen.

II. 	� Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen 
personenbezogenen Daten

	� Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten 
unter Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermei-
dung verwendet werden

1. 	� zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leistungs-
pflicht durch die Würzburger Versicherungs-AG

2. 	� zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit einem Vorversicherer, den ich 
bei Antragstellung genannt habe.

3. 	� zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch 
Übermittlung an und zur dortigen Verwendung durch Rückversicherer, bei 
denen mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine 
Absicherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der 
vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der 
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende Daten 
übermitteln.

4. 	� durch andere Unternehmen / Personen innerhalb und außerhalb der Würzbur-
ger Versicherungs-AG, denen der Versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur 
Erledigung überträgt. Die Unternehmen / Personen werden eingeschaltet, um 
die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst schnell, effektiv 
und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweckbestimmung der 
Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die eingeschalteten Unternehmen /
Personen sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpflichtet, ein angemesse-
nes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen und rechtlich 
zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den Grundsatz der 
Verschwiegenheit zu beachten.

5. 	� zur Beratung und Information über Versicherungs- oder sonstige Finanzdienst-
leistungen durch den für mich zuständigen Vermittler.

III. 	� Datenverwendung zur Risikobeurteilung und Leistungsprüfung
	� Ich willige in die Verwendung der erfassten oder von mir angegebenen oder über-

mittelten Gesundheitsdaten zur Risikobeurteilung und zur Leistungsprüfung 
durch die Würzburger Versicherungs-AG ein. Die Grundsätze der Datensparsam-
keit und Datenvermeidung sind zu beachten.

IV. 	 Erklärung für mitzuversichernde Personen
	� Die vorstehenden Erklärungen gebe ich auch für meine mitzuversichernden 

Kinder sowie die von mir gesetzlich vertretenen mitzuversichernden Personen 
ab, die die Bedeutung dieser Erklärungen nicht selbst beurteilen können.

Merkblatt zur Datenverarbeitung

	 Fassung 2007 / 12 (ersetzt Version 2006 / 12)

	� Versicherer können heute ihre Aufgabe nur mit Hilfe der elektronischen Da-
tenverarbeitung (EDV) erfüllen. Gleiches gilt für die Tätigkeit des Sie betreuen-
den Vermittlers. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und 
wirtschaftlich bearbeiten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten zu 
Ihrer Person (personenbezogene Daten) bezeichnen wir im Folgenden vereinfa-
chend als „Datenverarbeitung“. Diese Datenverarbeitung ist zulässig, wenn das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt 
oder wenn Sie eingewilligt haben.

	 Bedeutung Ihrer Einwilligungserklärung
	� Die Datenverarbeitung über die gesetzlichen Erlaubnistatbestände hinaus bedarf 

Ihrer Einwilligung. Deshalb haben wir in den Versicherungsantrag eine „Einwil-
ligungserklärung zur Datenverarbeitung“ aufgenommen. Das Vertrauen, das Sie 
uns mit Ihrer Einwilligung entgegenbringen, wissen wir zu schätzen. Wir werden 
mit Ihren Daten sorgfältig umgehen. Die Einwilligung gilt über die Beendigung 
des Versicherungsvertrages hinaus. Bei einer Antragsablehnung endet sie jedoch 
sofort – außer in der Kranken- und Unfallversicherung.

	 Schweigepflichtentbindung
	� Die Übermittlung von Daten, die einem Berufsgeheimnis (z. B. der ärztlichen 

Schweigepflicht) unterliegen, setzt eine spezielle Erlaubnis voraus, die „Schwei-
gepflichtentbindung“. Für die Antragsprüfung werden solche Daten in der Regel 
nicht benötigt. Sollten wir diese Daten im Ausnahmefall dennoch brauchen, 
werden wir Sie direkt um Ihre Erlaubnis fragen. Im Leistungsfall werden wir Sie 
um die Entbindung von der Schweigepflicht bitten, wenn dies zur Prüfung der 
Leistungspflicht erforderlich wird.

	� Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverar-
beitung und -nutzung nennen.

1. 	 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
	� Wir (die Würzburger Versicherungs-AG) speichern Daten, die für den Versi-

cherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag 
(Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten 
wie Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versicherungs-
dauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines 
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt 
(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum 
Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten 
Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen 
Sachschaden oder bei erfolgter Schadenregulierung den Auszahlungsbetrag 
(Leistungsdaten).

2. 	� Datenübermittlung an Rückversicherer, andere Versicherer und 
externe Dienstleister

	� Im Interesse unserer Versicherungsnehmer werden wir auf einen Ausgleich 
der von uns übernommenen Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen 
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einen Teil der Risiken an Versicherer und Rückversicherer im In- und Ausland 
ab. Diese benötigen im Einzelfall versicherungstechnische Angaben von uns wie 
Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos 
und Risikozuschlags, sowie im Leistungsfall ggf. auch Ihre Personalien.

	� Darüber hinaus bedienen wir uns im Leistungsfall qualifizierter externer Dienst-
leister um Sie – z. B. bei einem Schadenereignis im Ausland – unterstützen zu 
können. Hierzu werden Ihre Personalien und die nötigen Daten zur Kontaktauf-
nahme mit Ihnen weitergegeben.

3. 	� Datenverarbeitung der Würzburger Versicherungs-AG
	� Um eine effiziente, kostengünstige und dem höchsten Stand der Technik ent-

sprechende Abwicklung der Datenverarbeitung zu gewährleisten, ist die Würz-
burger Versicherungs-AG auch berechtigt, externe und nicht in Deutschland 
beheimatete Dienstleister mit der Sicherung oder der Verwaltung der Daten zu 
beauftragen oder deren Leistungen einzubeziehen. Die Würzburger Versiche-
rungs-AG ist dafür verantwortlich, dass die Vorschriften des BDSG und auch die 
oben skizzierten Regelungen eingehalten werden. Die externen Dienstleister 
werden bezüglich der Vorschriften und Vorgaben entsprechend geschult und 
deren Einhaltung wird überwacht.

4. 	 Betreuung durch Vertriebspartner
	� In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sonstigen Dienst-

leistungsangebots der Würzburger Versicherungs-AG bzw. ihrer Kooperati-
onspartner werden Sie durch einen Vertriebspartner betreut, der Sie mit Ihrer 
Einwilligung auch in sonstigen Finanzangelegenheiten berät oder den Sie als 
Versicherungsmakler mit der Betreuung beauftragt haben, bei Finanzdienstleis-
tungen auch die betreffenden Kooperationspartner.

	� Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Ver-
triebspartner zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Beratung 
notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. 
Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, 
Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen. Ausschließ-
lich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können 
an den zuständigen Vertriebspartner auch Gesundheitsdaten übermittelt wer-
den. Unsere Vertriebspartner verarbeiten und nutzen selbst diese personenbezo-
genen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung. Auch werden 
sie von uns über Änderungen der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder 
Vertriebspartner ist grundsätzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmun-
gen des BDSG und seine besonderen Verschwiegenheitsverpflichtungen (z. B. 
Berufsgeheimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung zu-
ständige Vertriebspartner wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine Tätigkeit (z. B. durch 
Kündigung des Vertriebspartnervertrags), regelt die Würzburger Versicherungs-
AG Ihre Betreuung neu, sofern Sie nicht selbst einen anderen Vertriebspartner 
bestimmen; Sie werden darüber informiert.

5. 	 Ihre Datenschutzrechte
	� Sie haben nach dem Bundesdatenschutzgesetz ein Recht auf unentgeltliche Aus-

kunft über Ihre durch uns gespeicherten Daten und deren Verwendung, sowie 
unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung dieser Daten.

	� Sie haben außerdem das Recht, eine eventuell erteilte Einwilligung in die Erhe-
bung, Verarbeitung und Nutzung von Internet-Nutzungsdaten jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu widerrufen sowie eventuell zu Ihrer Person oder unter 
einem Pseudonym gespeicherte Internet-Nutzungsdaten jederzeit einzusehen.

	� Gerne stellen wir Ihnen auch unser öffentliches Verfahrensverzeichnis zur 
Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte stets an unseren betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten.

Widerrufsbelehrung

1. 	 Widerrufsrecht
	� Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe 

von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, 
wenn Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich 
unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Kundeninformation 
(Information gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes) und diese 
Belehrung zugegangen sind.

	� Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ihren 
Widerruf richten Sie an:

	� Würzburger Versicherung AG 
c/o Dr. Walter GmbH 
Postadresse: Eisenerzstraße 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid

	� Fax: +49 (0) 22 47 91 94 -40 
E-Mail: vertrag@dr-walter.com

2. 	 Widerrufsfolgen
	� Im Falle des wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zu erstatten. Für Versicherungsschutz, der vor Ende der Widerrufsfrist gewährt 
wurde, steht dem Versicherer der auf die Zeit bis Zugang des Widerrufs entfallen-
de Teil des Beitrags zu. Darüber hinaus gezahlte Beiträge hat der Versicherer zu 
erstatten.

3. 	� Besondere Hinweise
	� Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf 

Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Auch bei Versicherungen mit einer Laufzeit von weniger 
als einem Monat besteht kein Widerrufsrecht.

Informationen zu diesen Produkten finden Sie im Internet unter

www.provisit-visum.de

www.dr-walter.com

Dr. Walter GmbH 
Versicherungsmakler 
Eisenerzstraße 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid

T +49 (0) 22 47 91 94 -0 
F  +49 (0) 22 47 91 94 -40

Kostenlose Servicerufnummer: 0800 678 2222

info@dr-walter.com  
www.dr-walter.com 
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